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Abstract 

Als Reaktion auf die Finanzkrise wurde vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht das 

Regelwerk Basel III erstellt. Die neuen regulatorischen Anforderungen zielen auf eine 

bessere Balance zwischen den eingegangenen Risiken und den vorhandenen Eigenmit-

teln der Kreditinstitute. Insbesondere werden in der vorliegenden Arbeit die Auswir-

kungen der neuen Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften sowie der eingeführten Le-

verage Ratio betrachtet, um anschließend Steuerungsmöglichkeiten der Gesamtbank-

steuerung aufzuzeigen. Die Eigenkapitalanforderungen wurden qualitativ und quantita-

tiv erhöht. Durch Basel III wird die Anrechenbarkeit von stillen Einlagen und stillen 

Reserven als Eigenmittel eingeschränkt. Mit Basel III wird dem Liquiditätsrisiko der 

gleiche Stellenwert beigemessen wie anderen Risikoarten. Die Liquidity Coverage Ra-

tio und Net Stable Funding Ratio sollen sicherstellen, dass Kreditinstitute in Stresssitua-

tionen über ausreichende Liquidität verfügen. Die Leverage Ratio begrenzt die Bilanz-

aktiva und die außerbilanziellen Positionen unabhängig jeder Risikobetrachtung. Die 

neuen regulatorischen Anforderungen wirken sich auf sämtliche Geschäftsfelder der 

Kreditinstitute aus und reduzieren die Profitabilität des Bankgeschäfts. 

 

Schlagwörter: Basel III, Gesamtbanksteuerung, Kreditinstitute, Stille Reserven, Stil-

le Einlagen, Eigenmittel, Kapitalpuffer, Net Stable Funding Ratio, Liquidi-

ty Coverage Ratio, Leverage Ratio 
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1 Einführung 

1.1 Problemstellung und Zielsetzung 

Der Ausbruch der Krise an den internationalen Finanzmärkten im Jahr 2007 liegt mittlerweile 

acht Jahre zurück und ist weiterhin omnipräsent.
1
 Spätestens mit der Insolvenz der US-

amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers im September 2008 wurden die erhebli-

chen Verwerfungen im Bankensektor deutlich. Die globale Finanzkrise ist kein vorüberge-

hendes Phänomen, sondern besitzt historische Dimensionen und wird auch den deutschen 

Bankensektor noch lange beschäftigen.
2
 Als politische Reaktion wurde auf dem Washingtoner 

Gipfel im November 2008 zwischen den G20-Staats- und Regierungschefs ein Aktionsplan 

zur Stärkung des Finanzsystems verabschiedet. Als Schwerpunkte dieser Vereinbarung gelten 

Vorschläge für Maßnahmen zur Verbesserung der Bankenregulierung, die vom Baseler Aus-

schuss für Bankenaufsicht im Rahmen des Basel-III-Regelwerkes formuliert und konkretisiert 

wurden.
3
 Das neue Regelwerk wurde unter dem Namen „Basel III: Ein globaler Regulie-

rungsrahmen für widerstandsfähigere Banken und Bankensysteme“ im Dezember 2010 veröf-

fentlicht und befindet sich seit 2014 in der Europäischen Union in der Umsetzung.
4
 

Die neuen Regelungen beinhalten nicht nur neue Kennzahlen, die von den Kreditinstituten 

einzuhalten und zu veröffentlichen sind. Basel III greift tiefer in die Bankeninfrastruktur ein 

und erfordert Anpassungen u.a. der Steuergrößen, Prozesse und hier insbesondere bei der Ei-

genkapitalberechnung und Eigenkapitalplanung innerhalb der Gesamtbanksteuerung. An die-

sem Punkt setzt die vorliegende Arbeit an. Es ist zu konstatieren, dass die bisherige Fachlite-

ratur zur Gesamtbanksteuerung die Zäsur aus den neuen Regulierungsvorschriften bisher 

kaum erfasst hat, da sich Basel III noch in der Umsetzungsphase befindet. Die vorliegende 

Arbeit soll daher einen Schritt weiter gehen und Grundüberlegungen zu den Einflüssen von 

Basel III auf die Gesamtbanksteuerung deutscher Kreditinstitute thematisieren und sinnvolle 

Steuerungsmöglichkeiten aufzeigen. Ein Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bildet die Be-

trachtung der stillen Einlagen und stillen Reserven als anrechenbare Eigenmittel. Die Anre-

chenbarkeit der beiden Eigenkapitalinstrumente, welche für deutsche Kreditinstitute bisher 

wichtige Säulen der Eigenkapitalbasis darstellten, wird mit Basel III erheblich eingeschränkt. 

Aufgrund der Komplexität der neuen regulatorischen Anforderungen können nicht alle As-

                                                           
1 Vgl. Hofmann/Schmolz (2014), S. VII. 
2 Vgl. Hahn (ZfgK 2013), S. 385. 
3 Vgl. Wilch/Maes (2012), S.182. 
4 Vgl. BCBS (Hrsg.) (2011), S. I. 
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pekte des Regelwerkes in der vorliegenden Arbeit beleuchtet werden. Daher werden nur aus-

gewählte Aspekte von Basel III, welche als die wesentlichen Herausforderungen für die Ge-

samtbanksteuerung angesehen werden, dargestellt. Aus selbigem Grund stehen ausschließlich 

Universalbanken im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit und keine Investmentbanken, für die 

ebenfalls Basel III gilt. 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Zu Beginn der Arbeit wird mit dem zweiten Kapitel über allgemeine Betrachtungen zu deut-

schen Kreditinstituten in das Thema eingeführt. Dabei wird auch auf die Rolle der Banken-

aufsicht eingegangen. 

Im dritten Kapitel werden die Entwicklung, Definition und Kernelemente der Gesamtbank-

steuerung beleuchtet, um das breite Spektrum der Aufgaben und den Stellenwert der Bank-

steuerung für Kreditinstitute zu verdeutlichen. 

Durch das vierte Kapitel werden die Inhalte und Hintergründe der drei Baseler Regelwerke 

erläutert, um den Leser der Arbeit für die Entwicklungssprünge zwischen den einzelnen Re-

gulierungsvorschriften zu sensibilisieren und die zum weiteren Verständnis notwendigen the-

oretischen Grundlagen zu schaffen. 

Das fünfte Kapitel betrachtet die veränderten Solvabilitätsanforderungen durch Basel III an 

die Gesamtbanksteuerung. Insbesondere wird hier die veränderte Anrechenbarkeit von stillen 

Einlagen und stillen Reserven als Eigenmittel behandelt. 

Da im Rahmen von Basel III auch dem Liquiditätsrisiko einen deutlich höheren Stellenwert 

beigemessen wird, werden im sechsten Kapitel die Liquiditätsanforderungen thematisiert und 

hier insbesondere auf neue Kennzahlen eingegangen. 

Im Rahmen des siebten Kapitels wird die neu eingeführte Höchstverschuldungsquote Le-

verage Ratio behandelt.  

Den Abschluss dieser Arbeit bildet ein Fazit, in dem die Auswirkungen auf die Gesamtbank-

steuerung kritisch analysiert werden und ein Ausblick auf zukünftige regulatorische Maß-

nahmen eröffnet wird. 
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2 Kreditinstitute in Deutschland 

2.1 Banken und Bankensystem 

In der Bundesrepublik Deutschland sind Kreditinstitute nach § 1 Abs. 1 S. 1 KWG Unter-

nehmen, welche Bankgeschäfte gewerbsmäßig oder in einem Umfang betreiben, die einen in 

kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordern. Zu den Bankgeschäften 

gehören bspw. die Gewährung von Gelddarlehen und Akzeptkrediten oder die Verwahrung 

und die Verwaltung von Wertpapieren für andere. Die Begriffe Kreditinstitut und Bank wer-

den umgangssprachlich häufig als Synonym füreinander verwendet. Tatsächlich lässt sich 

hierbei fachlich differenzieren. Der Begriff Kreditinstitut ist der Oberbegriff für die Unterbe-

griffe wie z.B. Sparkasse oder allgemein Bank.
5 

Eine Bank ist somit ein Kreditinstitut, im 

Umkehrschluss muss ein Kreditinstitut aber nicht immer eine Bank sein. Eine Sonderstellung 

übernimmt die Deutsche Bundesbank, welche keine Bank im Sinne des Kreditwesengesetzes 

ist.
6
 

Der Begriff Bankensystem fasst die Gesamtheit aller Kreditinstitute eines Landes zusammen.
7
 

Das deutsche Bankensystem besteht aus der Zentralbank (Deutschen Bundesbank) und den 

Geschäftsbanken, zu denen die Universalbanken (Kreditbanken, Kreditgenossenschaftsban-

ken u.a.) und Spezialbanken (Investmentbanken, Bausparkassen u.a.) gehören.
8
 Für das deut-

sche Bankensystem ist das Universalbankprinzip charakteristisch. Ein Großteil des deutschen 

Universalbankensektors wird von den Sparkassen und Kreditgenossenschaftsbanken gebil-

det.
9
 Die Universalbanken bieten ein breites Spektrum an Bankdienstleistungen an, wie z.B. 

die Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Wertpapiergeschäfte. Die Spezialbanken sind hin-

gegen nur in einzelnen Geschäftsbereichen tätig. Investmentbanken betreiben z.B. hauptsäch-

lich Wertpapierhandel und Vermögensverwaltung. Die Deutsche Bundesbank verfolgt als 

nationale Zentralbank primär die Aufgabe der bankenmäßigen Abwicklung des Zahlungsver-

kehrs im Inland sowie mit dem Ausland und übernimmt teilweise die nationale Bankenauf-

sicht.
10

 

                                                           
5 Hinweis: Bei der Verwendung des Begriffs „Bank“ in dieser Arbeit, ist ein Kreditinstitut nach § 1 Kreditwesengesetz ge-

meint. 
6 Vgl. Grill/Perczynski (2007), S. 15. 
7 Vgl. Grill/Perczynski (2007), S. 44. 
8 Zur Veranschaulichung des deutschen Bankensystems befindet sich eine entsprechende Darstellung unter Anhang 1. 
9 Vgl. Deutsche Bundesbank (Hrsg.) (2014), S. 94. 
10 Vgl. Wurm/Ettmann/Wolf (2008), S. 12 - 13 und S. 80. 
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2.2 Bankenaufsicht 

Die Sicherstellung der Effizienz und Stabilität des deutschen Bankensystems ist Aufgabe der 

nationalen Bankenaufsicht. In der Bundesrepublik Deutschland ist die Aufsicht der Banken 

gemäß § 7 Abs. 1 S. 1 KWG eine gemeinsame Aufgabe der Deutschen Bundesbank und der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Während die operative Überwa-

chung der Kreditinstitute hierbei im Aufgabenbereich der Bundesbank liegt, übernimmt die 

BaFin hoheitliche Aufgaben,
11

 d.h. sie definiert und kontrolliert das Aufsichtsniveau. Bei der 

Entwicklung von einheitlichen europäischen Aufsichtsstandards wird die Bankenaufsicht von 

der Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority, EBA) unter-

stützt.
12

 Im Gegensatz zur Bundesbank, welche unabhängig agiert, untersteht die BaFin dem 

Bundesfinanzministerium.
13

 Nach § 6 Abs. 2 KWG verfolgt die Bankenaufsicht dabei das 

grundsätzliche Ziel, Missständen im Kreditwesen entgegenzuwirken, welche z.B. die Sicher-

heit der den Kreditinstituten anvertrauten Vermögenswerte gefährden oder die ordnungsmä-

ßige Durchführung der Bankgeschäfte beeinträchtigen können. Zur Aufsichtstätigkeit gehört 

dabei nach §§ 10 f. KWG u.a. die Prüfung einer ausreichenden Eigenmittel- und Liquiditäts-

ausstattung der Kreditinstitute. 

Im Zuge der Einführung einer europäischen Bankenunion wurde mit Wirkung vom 

4. November 2014 die Aufsicht über sog. bedeutende Kreditinstitute in der Eurozone auf die 

Europäische Zentralbank übertragen, welche an der Spitze des einheitlichen europäischen 

Bankenaufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism, SSM) steht. Als bedeutend 

werden dabei Kreditinstitute angesehen, deren Aktiva einen Gesamtwert von 30 Mrd. Euro 

bzw. 20 % des nationalen Bruttoinlandsproduktes übersteigt, unter Voraussetzung, dass der 

Gesamtwert der Aktiva nicht unter 5 Mrd. Euro liegt.
14

 In Deutschland werden die Kriterien 

von einundzwanzig Kreditinstituten erfüllt und stehen somit unter der Aufsicht der EZB.
15

 

Der Großteil der 1.990
16

 Kreditinstitute wird daher weiterhin von der Deutschen Bundesbank 

und der BaFin beaufsichtigt. 

                                                           
11 Vgl. Deutsche Bundesbank (Hrsg.) (2013), S. 9. 
12 Vgl. Deutsche Bundesbank (Hrsg.) (2014), S. 117. 
13 Vgl. Geyer (2013), S. 68 - 69. 
14 Vgl. Deutsche Bundesbank (Hrsg.) (2014), S. 118. 
15 Eine Aufstellung der deutschen Kreditinstitute, die unter Aufsicht der EZB stehen befindet sich unter Anhang 2. 
16 Vgl. Deutsche Bundesbank (Hrsg.) (2015a), S. 1. 
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2.3 Risiken im Bankgeschäft 

Kreditinstitute richten ihre Geschäftspolitik maßgeblich auf die Erreichung der Ziele Rentabi-

lität, Liquidität und Sicherheit aus. Die Geschäftstätigkeit der Kreditinstitute zur Erreichung 

dieser Ziele ist grundsätzlich risikobehaftet. Der Eintritt eines Risikos ist dabei immer mit 

einer Vermögensminderung verbunden, d.h. es kommt zu einer Eigenkapitalreduzierung.
17

 

Die sog. Bankrisiken können in vier verschiedene Risikoarten eingeordnet werden: Kreditri-

siken, Marktpreisrisiken, operationelle Risiken und Liquiditätsrisiken.
18

 

Abbildung 1: Bankrisiken 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Grill/Perczynski: Wirtschaftslehre des Kreditwesens, Stuttgart 2007, S. 529 

Bei dem Eintreten eines oder mehreren Bankrisiken kann im Worst Case
19

 die Existenz eines 

Kreditinstitutes bedroht sein. Um die Risiken für Kreditinstitute zu beschränken, hat der Ge-

setzgeber
20

 in Deutschland das Kreditwesengesetz erlassen, welches zunehmend von interna-

tionalen Entwicklungen, d.h. den Basel-Regelungen, beeinflusst wird. 

Bei der Abstimmung der Unternehmensziele mit den gesetzlichen Vorschriften übernimmt die 

Gesamtbanksteuerung eine zentrale Rolle innerhalb des Kreditinstitutes. 

3 Gesamtbanksteuerung 

3.1 Historische Entwicklung der Gesamtbanksteuerung 

Kreditinstitute müssen wie jedes andere Unternehmen geführt und gesteuert werden, um die 

gesetzten Unternehmensziele zu erreichen. Bis in die späten 1990er-Jahre konzentrierte sich 

der Bankensektor in erster Linie auf die Ausweitung des Geschäftsvolumens und die damit 

                                                           
17 Vgl. Bartetzky (2012), S. 11. 
18 Vgl. Grill/Perczynski (2007), S. 529. 
19 Worst Case (Anglizismus) bezeichnet den schlechtesten bzw. den ungünstigsten (anzunehmenden) Fall. 
20 Die Gesetzgebung in Deutschland wird, unter Beteiligung von Bundesregierung und Bundespräsidenten im Wesentlichen 

von Bundestag und Bundesrat ausgeübt.  

▪ Bonitätsrisiko ▪ Zinsänderungsrisiko ▪ Personalrisiko ▪ Terminrisiko

▪ Kontrahentenrisiko ▪ Aktienkursrisiko ▪ EDV-Risiko ▪ Abrufrisiko

▪ Länderrisiko ▪ Rohstoffpreisrisiko ▪ Prozessrisiko ▪ Marktliquiditätsrisiko

▪ Optionsrisiko ▪ Externe Ereignisse ▪ Refinanzierungsrisiko

▪ Währungsrisiko

Bankrisiken

Kreditrisiken Marktpreisrisiken
Operationelle 

Risiken
Liquiditätsrisiken
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erhofften Steigerungen der Erträge. Die Geschäftsführung erfolgte häufig nach den Erfahrun-

gen der Entscheidungsträger des Kreditinstitutes. Die Analyse von Risiken und deren mögli-

chen Auswirkungen standen eher im Hintergrund.
21

 Im Zuge des verschärften Wettbewerbs 

durch die Zunahme von Direktbanken in Deutschland,
22

 Turbulenzen an den Finanzmärkten 

während der New-Economy-Blase
23

 um die Jahrtausendwende und neuen Methoden zur Risi-

komessung erfolgte eine intensivere Beschäftigung mit dem Begriff Gesamtbanksteuerung. 

Durch die Einführung der Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäf-

ten der Kreditinstitute (MaH)
24

 durch die deutsche Bankenaufsicht erfolgte eine zunehmen-

de Fokussierung der Steuerung der Kreditinstitute auf die Identifizierung von Geschäftsmög-

lichkeiten mit den attraktivsten Risiko-Ertrags-Relationen. Die Erzielung von Geschäften mit 

dem höchsten absoluten Ertrag trat in den Hintergrund. Diese Entwicklung, welche höhere 

Anforderungen an die Steuerung eines Kreditinstitutes stellte, steigerte die Bedeutung der 

Gesamtbanksteuerung für den Unternehmenserfolg.
25

 Im weiteren Verlauf entwickelten Kre-

ditinstitute Instrumente wie beispielsweise Kreditderivate
26

 oder Asset Backed Securities 

(ABS)
27

, welche es den Instituten ermöglichte, Risiken aus vergebenen Krediten zu reduzie-

ren und das bisher gebundene Eigenkapital nun zur Verwendung von Geschäften mit neuen 

Risiken und somit Ertragsmöglichkeiten einzusetzen.
28

 Die Entwicklung der Gesamtbank-

steuerung verlief somit parallel zur Entwicklung der Kreditinstitute zu einer Art Risikomana-

ger.
29

 

3.2 Definition Gesamtbanksteuerung 

Der Begriff Gesamtbanksteuerung wird in der betriebswirtschaftlichen Fachliteratur häufig 

als eine sog. integrierte Ertrags- und Risikosteuerung verstanden.
30

 Durchgesetzt hat sich da-

her folgende Definition: „Gesamtbanksteuerung ist der Inbegriff für eine integrierte ertrags- 

und risikoorientierte Geschäftspolitik von Kreditinstituten und beinhaltet die Erfassung und 

                                                           
21 Vgl. Bartetzkey (2012), S. 3. 
22 Vgl. Jacobs/Mihm (2011), S. 34. 
23 New-Economy-Blase ist die Bezeichnung für eine geplatzte Spekulationsblase, die insbesondere Unternehmen der New 

Economy (Wirtschaftszweig mit internetbasierten Dienstleistungen) in den Industrieländern betraf. 
24 Die MaH war der Vorläufer (bis 2005) der MaRisk und ein Instrument der deutschen Bankenaufsicht, mit dem die ord-

nungsgemäße Organisation des Geschäftsbetriebes deutscher Kreditinstitute bei der Durchführung von Han-delsgeschäften 

sichergestellt werden sollte. 
25 Vgl. Bartetzkey (2012), S. 3. 
26 Ein Kreditderivat ist ein Termingeschäft, dessen Auszahlung von dem Kreditrisiko eines anderen Finanzproduktes abhängt. 
27 Asset Backed Securities (deutsch: forderungsbesicherte Wertpapiere) sind verzinsliche Wertpapiere, in denen Rechte (z.B. 

aus Forderungen) oder anderen Zahlungsansprüchen verbrieft sind. 
28 Vgl. Bartetzkey (2012), S. 4. 
29 Vgl. Grimmer (2003), S. 6. 
30 Vgl. Bartetzkey (2012), S. 8. 
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Steuerung sämtlicher Risiken einer Bank sowie eine Ergebnissteuerung, die die erwarteten 

Erträge explizit zu den in Kauf genommenen Risiken in Bezug setzt.“
31

 In diesem Zusam-

menhang wird auch von einer sog. integrierten Gesamtbanksteuerung gesprochen.
32

 Auf-

sichtsrechtlich wird der Begriff Gesamtbanksteuerung nicht näher definiert. In den Mindest-

anforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
33

 finden sich jedoch Hinweise auf das 

Verständnis der Bankenaufsicht bezüglich einer Risikosteuerung. In der aktuellen Fassung 

vom 14. Dezember 2012, schreibt die MaRisk im AT 4.3.2. vor: „Das Institut hat angemesse-

ne Risikosteuerungs- und controllingprozesse einzurichten, die eine a) Identifizierung, b) Be-

urteilung, c) Steuerung sowie d) Überwachung und Kommunikation der wesentlichen Risiken 

und damit verbundener Risikokonzentrationen gewährleisten. Diese Prozesse sind in eine ge-

meinsame Ertrags- und Risikosteuerung („Gesamtbanksteuerung“) einzubinden.“
34

 Die 

MaRisk betonen durch diese Formulierung die Risikorelevanz für die Gesamtbanksteuerung. 

Im AT 3 der MaRisk verwendet die Bankenaufsicht explizit den Begriff Risikomanagement. 

Trotz der Betonung des Risikos erscheint es als nicht sinnvoll, den Begriff Risikomanagement 

als Synonym für Gesamtbanksteuerung zu verwenden, insbesondere da die Elemente der Ge-

samtbanksteuerung mehr umfassen als die reine Risikosicht. 

3.3 Elemente der Gesamtbanksteuerung 

Der Rahmen der Gesamtbanksteuerung umfasst, unabhängig der konkreten strategischen Aus-

richtung von Kreditinstituten, verschiedene Elemente. In der Bankpraxis haben sich folgende 

sechs Elemente im Grundverständnis zur Gesamtbanksteuerung etabliert: 

1. Gewinnerzielungsabsicht: Kreditinstitute wollen Gewinn erwirtschaften. Das Gewinnziel 

ist dabei eine Kombination aus unternehmensspezifischen Gegebenheiten und Vorgaben 

durch den Markt.
35

 

2. Quantifizierung der Risikoarten: Die Kreditinstitute sollten alle relevanten Risikoarten 

sowie mögliche Wechselwirkungen der Risiken untereinander erfassen können.
36

 

3. Risikobegrenzung: Um die gesteckten Erfolgsziele zu erreichen, müssen Kreditinstitute 

bereit sein Risiken einzugehen.
37

 Die Ertragsmöglichkeiten sind dabei an die Risikotragfähig-

                                                           
31 Vgl. Rolfes (2008), S. 3. 
32 Eine veranschaulichte Darstellung der integrierten Gesamtbanksteuerung befindet sich unter Anhang 3. 
33 Die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), sind Verwaltungsanweisungen, welche durch die BaFin 

für die Ausgestaltung des Risikomanagements in deutschen Kreditinstituten veröffentlicht wurden. 
34 Vgl. BaFin (Hrsg.) (2012), S. 9. 
35 Vgl. Bartetzkey (2012), S. 6. 
36 Vgl. Bartetzkey (2012), S. 7. 
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keit eines Kreditinstitutes gebunden, d.h. die Risikoübernahme muss durch ein Limit begrenzt 

werden.
38

 

4. Zuteilung der Ergebnis- und Risikobeiträge: Die Erträge eines Kreditinstitutes werden 

durch Dienstleistungen in verschiedenen Geschäftsfeldern erwirtschaftet. Die Erfolgsziele 

müssen auf die einzelnen Geschäftsfelder sinnvoll verteilt werden. Anhand dieser Verteilung, 

sind die Risikolimite ebenfalls auf die Geschäftsfelder zu verteilen.
39

 

5. Liquiditätssicherung: Um die Liquiditätsrisiken zu begrenzen, müssen Kreditinstitute 

weiterhin mögliche Liquiditätsengpässe abdecken können, d.h. das Kreditinstitut muss über 

ausreichende Liquiditätsreserven verfügen.
40

 

6. Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen: Die durch das Bankenaufsichtsrecht 

vorgegebenen Anforderungen an die Mindestkapitalquoten und Liquiditätskennziffern sind 

durch die Kreditinstitute zu erfüllen. Die Steuerung der regulatorischen Kennziffern erfolgt 

dabei in Abstimmung mit der ökonomischen Steuerung.
41

 

Die genannten Elemente lassen sich als Gesamtbanksteuerung im engeren Sinne interpre-

tieren, insbesondere da sich die hierfür notwendigen Prozesse aufgrund der für alle Kreditin-

stitute gültigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen ähneln. Nach dem heutigen Verständnis 

tangiert die Steuerung eines Kreditinstitutes noch andere Themen, wie beispielsweise Ver-

triebssteuerung, Kostenmanagement, Personalstrategie oder auch IT-Strategie. Aufgrund der 

Heterogenität der Kreditinstitute werden diese Themen teilweise sehr unterschiedlich behan-

delt und lassen sich daher schwer konkreten Prozessen in der Gesamtbanksteuerung zuordnen. 

Sie können jedoch aufgrund ihrer Relevanz für die Geschäftstätigkeit von Kreditinstituten der 

Gesamtbanksteuerung im weiteren Sinne zugeordnet werden.
42

 

Zusammenfassend kann das Ziel der Gesamtbanksteuerung als nachhaltige Sicherung von 

Solvabilität und Liquidität unter Erreichung realistischer Geschäftsziele beschrieben wer-

den.
43

 

                                                           
37 Vgl. Bartetzkey (2012), S. 7. 
38 Vgl. Grimmer (2003), S. 13.  
39 Vgl. Bartetzkey (2012), S. 7. 
40 Vgl. Bartetzkey (2012), S. 7. 
41 Vgl. Bartetzkey (2012), S. 7. 
42 Vgl. Bartetzkey (2012), S. 7. 
43 Vgl. Zeranski/Ahrens-Freudenberg (2014), S. 13. 
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4 Entwicklung von Basel I zu Basel III 

4.1 Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht 

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde im Rahmen der Verhandlungen über deutsche Reparati-

onszahlungen beschlossen, eine internationale Bank zu gründen, deren Aufgabe die Abwick-

lung dieser Zahlungen sein sollte. Im Jahr 1930 wurde die Bank für Internationalen Zah-

lungsausgleich (BIZ) mit Sitz in Basel gegründet. Zusätzlich übernahm sie die Aufgabe der 

Förderung der Zusammenarbeit zwischen nationalen Zentralbanken und der Erleichterung des 

internationalen Zahlungsausgleichs.
44

 Weiterhin ist an der BIZ der Baseler Ausschuss für 

Bankenaufsicht (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) angesiedelt, welcher im 

Jahr 1974 gegründet wurde. Die Gründung des Ausschusses gilt als Reaktion auf den Zu-

sammenbruch der deutschen Herstatt-Bank, welche aufgrund von massiven Verlusten durch 

Devisenspekulationen insolvent ging.
45

 Im Baseler Ausschuss arbeiten die Zentralbanken und 

die Bankenaufsichtsbehörden der G10-Staaten und wichtigsten Schwellenländer zusammen. 

Die gemeinsame Aufgabe ist es, einheitliche Richtlinien und Empfehlungen für nationale 

Bankenaufsichten zu formulieren, um die Qualität der Aufsichten zu verbessern. Das Komitee 

tritt i.d.R. alle drei Monate zusammen
46

 und gilt als weltweit wichtigste Instanz für die Ban-

kenregulierung. Die Richtlinien und Empfehlungen sind jedoch rechtlich nicht unmittelbar 

bindend und müssen jeweils in nationales Recht umgesetzt werden.
47

 

4.2 Basel I 

Im Jahr 1988 veröffentlichte der Baseler Ausschuss die sog. Baseler Eigenkapitalempfehlun-

gen. Dieses Regelwerk wurde als Basel I bezeichnet und beinhaltete Anforderungen an die 

Eigenkapitalausstattung der Kreditinstitute.
48

 Vor der Einführung von Basel I war es den Kre-

ditinstituten möglich, risikobehaftete Aktiva
49

 ohne adäquate Eigenkapitalunterlegungen in 

ihren Bilanzen aufzubauen. Damit die Kreditvergabe begrenzt wird und sichergestellt werden 

konnte, dass Kreditinstitute in der Lage sind, mögliche Verluste aus den gehaltenen Risikopo-

sitionen eigenständig abzudecken, wurden die Kreditinstitute verpflichtet, einen sog. Kapi-

talkoeffizienten i.H.v. 8 % nachzuweisen.
50

 Das heißt 8 % der risikogewichteten Aktiva 

                                                           
44 Vgl. Deutsche Bundesbank (Hrsg.) (2014), S. 231 - 232. 
45 Vgl. Kleinheisterkamp (2010), S. 12. 
46 Vgl. Bösch (2009), S. 197. 
47 Vgl. Herfurth (2010), S. 23. 
48 Vgl. Klee (2012), S. 23. 
49 Zu den risikobehafteten Aktiva zählen insbesondere Kredite, welche den Kreditrisiken unterliegen. 
50 Vgl. Sarialtin (2015), S. 3. 
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(Risk Weighted Assets, RWA) mussten mit Eigenmitteln
51

 unterlegt werden. Die bilanziellen 

Forderungen sind zunächst mit einem in Abhängigkeit der jeweiligen Risikoklasse konkreten 

Prozentsatz zu gewichten
52

 und anschließend mit 8 % Eigenkapital zu unterlegen. 

Abbildung 2: Berechnung Eigenkapitalunterlegung unter Basel I 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Zukünftig musste ein Kreditinstitut bspw. für einen Kredit i.H.v. 500.000 Euro an ein Unter-

nehmen (Risikogewichtung 100 %) für diesen Kredit 40.000 Euro Eigenkapital vorhalten. 

Nach der Einführung von Basel I geriet das Regelwerk in die Kritik, da der tatsächliche Risi-

kogehalt des Aktivgeschäftes nicht berücksichtigt wurde.
53

 Die Kreditvergabe und deren not-

wendige Eigenkapitalunterlegung erfolgten unabhängig der tatsächlichen Bonität eines Kre-

ditnehmers. Mögliche vorhandene Sicherheiten des Kreditnehmers, welche die Ausfallwahr-

scheinlichkeit reduzierten, erhielten keine Berücksichtigung. In der Konsequenz führte dies zu 

einer verstärkten Kreditvergabe an Kreditnehmer mit einer tendenziell schlechteren Bonität, 

da diese Kreditengagements mit einem höheren Zinsertrag einhergingen.
54

 Vereinfacht ausge-

drückt, sank durch das erste Baseler Regelwerk die Qualität der Kreditportfolios, da Kreditin-

stitute Kreditnehmer mit guter Bonität durch Kreditnehmer mit schlechter Bonität ersetzten. 

Des Weiteren wurde mit Basel I das Eigenkapital erstmals einheitlich definiert. Zukünftig 

wurde zwischen Kernkapital und Ergänzungskapital unterschieden. Das Ergänzungskapital 

durfte maximal in Höhe des Kernkapitals als Eigenkapital angerechnet werden, d.h. mindes-

tens 50 % des Eigenkapitals mussten unter Basel I aus Kernkapital bestehen. Das Kernkapital 

setzte sich zusammen aus Aktienkapital und einbehaltenen Gewinnen bzw. Gewinnrückla-

gen.
55

 Zum Ergänzungskapital gehörten u.a. Nachrangverbindlichkeiten, Neubewertungsre-

serven und allgemeine Rückstellungen.
56

  

Nachdem im Jahr 1996 der Baseler Ausschuss sein Regelwerk mit Vorgaben zur Eigenkapi-

talunterlegung von dem bisher unberücksichtigten Marktrisiko
57

 ergänzte,
58

 folgte der Aus-

schuss der grundsätzlichen Kritik und verfasste ein zweites Regelwerk. 

                                                           
51 Unter Eigenmitteln wird im Bankensektor das Eigenkapital der Kreditinstitute verstanden. 
52 Eine Übersicht zu den verschiedenen Risikoklassen nach Schuldnerkategorien befindet sich unter Anhang 4. 
53 Vgl. Sarialtin (2015), S. 3. 
54 Vgl. Sarialtin (2015), S. 3. 
55 Vgl. BCBS (Hrsg.) (1988), S. 4 - 5. 
56 Vgl. BCBS (Hrsg.) (1988), S. 6 - 9. 
57 Unter Marktrisiko wird das Risiko von Verlusten, die dem Kreditinstitut aufgrund von Veränderungen von Marktvariablen 

entstehen, verstanden und wurde mit sog. Drittrangmittel unterlegt. 

Forderungsbetrag × Prozentsatz der Risikoklasse × 8 % = Erforderliche Eigenkapitalunterlegung
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4.3 Basel II 

Als Nachfolger von Basel I veröffentlichte der Baseler Ausschuss 2004 das Basel-II-

Regelwerk, welches für deutsche Kreditinstitute 2007 in Kraft trat.
59

 Der grundlegende Unter-

schied zwischen Basel II und Basel I war, dass Kreditinstitute ihre Risiken deutlich präziser 

quantifizieren mussten. So sollte das Eigenkapital, welches die Kreditinstitute zur Unterle-

gung eines Risikos vorzuhalten hatten verstärkt davon abhängen was für ein Risiko eingegan-

gen wurde. Das vorzuhaltende Eigenkapital sollte mit dem konkreten vorliegenden Risiko 

korrespondieren.
60

 Umso höher bspw. die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Kredites einzu-

schätzen ist, umso mehr Eigenkapital hat das Kreditinstitut zur Verlustabsicherung vorzuhal-

ten. 

Das Basel-II-Regelwerk ist in Form eines Drei-Säulen-Modells konstruiert. Die erste Säule 

thematisiert die Mindestkapitalanforderungen, die zweite Säule beinhaltet den bankaufsichts-

rechtlichen Überwachungsprozess und die dritte Säule bezieht sich auf die erweiterte Offenle-

gung.
61

 Im Gegensatz zu den Säulen eins und zwei, bei denen es sich um vollständig neue 

Ergänzungen handelt, lässt sich in der ersten Säule der Grundgedanke von Basel I wiederer-

kennen. 

Abbildung 3: Drei-Säulen-Modell nach Basel II 

 

Quelle: Deutsche Bundesbank (Hrsg.): Monatsbericht April 2001, Frankfurt am Main 2001, S. 17 

Gemäß Säule 1 (Mindestkapitalanforderungen) von Basel II muss eine Eigenmittelunterle-

gung nicht nur, wie bereits unter Basel I, für Kredit- und Marktrisiken, sondern auch für ope-

                                                           
58 Vgl. Deutsche Bundesbank (Hrsg.) (2001), S. 16. 
59 Vgl. Deutsche Bundesbank (Hrsg.) (2014), S. 112. 
60 Vgl. Wernz (2012), S. 36. 
61 Vgl. BCBS (Hrsg.) (2006), S. 2. 
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rationelle Risiken
62

 erfolgen. Der Baseler Ausschuss erkannte damit die zunehmende Bedeu-

tung der operationellen Risiken für Kreditinstitute an. Zur Ermittlung der hierfür notwendigen 

Eigenkapitalunterlegung stehen den Instituten drei verschiedene Methoden zur Verfügung: 

der Basisindikatoransatz, der Standardansatz und die sog. fortgeschrittenen Messansätze.
63

 

Das Kreditrisiko kann ab Basel II durch ein externes oder internes Rating ermittelt werden. 

Das externe Rating (Kreditrisiko-Standardansatz, KSA) wird dabei durch eine Ratingagen-

tur (z.B. Standard & Poor’s)
64

 durchgeführt. Über den sog. IRB-Ansatz (Internal Ratings 

Based Approach, IRBA) erfolgen durch bankeigene Risikomessmethoden interne Ratings.
65

 

Zur Ermittlung der Eigenmittelanforderungen wird nach Basel II weiterhin der Kapitalkoeffi-

zient i.H.v. 8 % herangezogen. Berücksichtigung erhalten die Kreditrisiken in Form der risi-

kogewichteten Aktiva sowie die quantifizierten Marktrisiken und operationelle Risiken. Die 

letzten beiden Risiken werden mit dem Faktor 12,5 multipliziert.
66

 

Abbildung 4: Gesamterfordernis der Eigenmittel unter Basel II (Gesamtkennziffer) 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Unter Basel II musste das Eigenkapital aus 4 % Kernkapital bestehen.
67

 Davon mussten min-

destens 2 % hartes Kernkapital sein und maximal 2 % sog. Hybridkapital
68

 (zusätzliches 

Kernkapital). Zusammen mit maximal 4 % Ergänzungskapital (Klasse 1 und Klasse 2) wurde 

die Mindestkapitalquote von 8 % erreicht.
69

 Die sog. Drittrangmittel
70

 konnten mit Basel II 

ausschließlich zur Unterlegung von Marktrisikopositionen herangezogen werden und durften 

maximal den 2,5-fachen Betrag des Kernkapitals ausmachen.
71

 

Die Säule 2 (Bankaufsichtsrechtlicher Überwachungsprozess) beinhaltet Regelungen zur 

qualitativen Bankenaufsicht und dem internen Risikomanagement der Kreditinstitute. Die 

quantitativen Mindestkapitalanforderungen aus der ersten Säule wurden dadurch um ein qua-

litatives Element ergänzt. Insbesondere zielt diese Säule darauf ab, das Gesamtrisiko der Kre-

                                                           
62 Operationelle Risiken umfassen die Gefahr von Verlusten infolge der Unangemessenheit oder des Versagens von internen 

Verfahren, Menschen und Systemen oder durch den Eintritt externer Ereignisse. 
63 Vgl. BCBS (Hrsg.) (2006), S. 163. 
64 Eine Übersicht zu den Ratingklassen von Standard & Poor’s nach dem KSA befindet sich unter Anhang 5. 
65 Vgl. Deutsche Bundesbank (Hrsg.) (2001), S. 18. 
66 Vgl. BCBS (Hrsg.) (2006), S. 14. 
67 Eine Darstellung über die Zusammensetzung der Eigenmittel nach Basel II befindet sich unter Anhang 6. 
68 Zum Hybridkapital gehören z.B. Genussscheine und nachrangige Anleihen. 
69 Vgl. Hofmann/Schmolz (2014), S. 17. 
70 Drittrangmittel bestehen aus Gewinnen der Handelsgeschäfte und kurzfristigen nachrangigen Verbindlichkeiten. 
71 Vgl. Hofmann/Schmolz (2014), S. 16. 

Eigenmittel

Risikogewichte Aktiva + Eigenmittelerfordernis aus Marktrisiken und operationellen Risiken × 12,5
≥ 8 %
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ditinstitute sowie dessen relevante Einflussfaktoren zu identifizieren und bei der Bankenauf-

sicht entsprechend zu berücksichtigen. Kreditinstitute werden dadurch bspw. verpflichtet, 

sicherzustellen, dass sie jederzeit über ausreichend Kapital zur Abdeckung ihrer Risiken ver-

fügen. Das sog. interne Kapitaladäquanzverfahren (Internal Capital Adequacy Assessment 

Process, ICAAP) soll die Kreditinstitute dabei unterstützen.
72

 

Die Säule 3 (Erweiterte Offenlegung) beinhaltet verstärkte Anforderungen an die Offenle-

gungspflichten der Kreditinstitute und zielt auf die disziplinierenden Kräfte der Kapitalmärkte 

ab. Die Aufsicht durch die Märkte wirkt somit komplementär zu Säule 1 und 2.
73

 Die deutlich 

verbesserte Transparenz der Risiko- und Eigenkapitalsituation soll die Kreditinstitute zusätz-

lich anhalten, eine solide Geschäftspolitik zu verfolgen. 

Ein Großteil der Basel-II-Empfehlungen, insbesondere die Inhalte aus den Säulen 1 und 3, 

wurden im Zuge der Anpassung und Ergänzung der Solvabilitätsverordnung (2007) umge-

setzt.
74

 Die Anforderungen aus Säule 2 wurden in Deutschland durch die Einführung der Ma-

Risk (2005) übernommen und konkretisiert.
75

 

4.4 Basel III 

Während sich Basel II noch in der Umsetzungsphase befand und seine stabilisierende 

Wirkung auf den Bankensektor noch nicht voll entfaltet hatte, entstand bereits ein Nachbesse-

rungsbedarf durch die im Jahr 2007 einsetzende weltweite Finanzkrise. Das die Finanzkrise in 

ihrem Verlauf so schwerwiegende Folgen nach sich zog, wird u.a. darauf zurück geführt, dass 

die Bankensektoren vieler Länder eine zu hohe bilanzielle und außerbilanzielle Fremdfinan-

zierung aufgebaut hatten. Die Kombination aus unzureichender Kapitalbasis sowie unzu-

reichenden Liquiditätsreserven führte dazu, dass es den Kreditinstituten nicht möglich war, 

ihre Handels- und Kreditverluste vollständig auszugleichen.
76

 Zusätzlich wurde die Krise 

durch den prozyklischen Schuldenabbau der Kreditinstitute verschärft. Da die Kapitalmärkte 

daraufhin das Vertrauen in die Solvenz und Liquidität verloren, mussten die Staaten, u.a. auch 

Deutschland, die Kreditinstitute umfangreich mit Kapital und Liquidität versorgen.
77

 Nach 

einer Schätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) beliefen sich die krisenbedingten 

Verluste allein der europäischen Kreditinstitute zwischen 2007 und 2010 auf ca. 

                                                           
72 Vgl. Sarialtin (2015), S. 12. 
73 Vgl. BCBS (Hrsg.) (2006), S. 256. 
74 Vgl. Deutsche Bundesbank (Hrsg.) (2004), S. 94. 
75 Vgl. Deutsche Bundesbank (Hrsg.) (2004), S. 90. 
76 Vgl. BCBS (Hrsg.) (2011), S. 1 - 2. 
77 Vgl. Deutsche Bundesbank (Hrsg.) (2014), S. 116. 
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1.000 Milliarden Euro.
78

 Es wurde deutlich, dass zur Reduzierung des Risikos zukünftiger 

systemweiter Schocks, Kreditinstitute über eine erhöhte Widerstandskraft verfügen müssen.
79

 

Damit war die Notwendigkeit einer weiteren Reform des Baseler Regelwerks gegeben. Das 

neue Regelwerk wurde unter dem Namen „Basel III: Ein globaler Regulierungsrahmen für 

widerstandsfähigere Banken und Bankensysteme“ im Dezember 2010 erstmalig veröffentlicht 

und im Juni 2011 überarbeitet.
80

 

Das Basel-III-Regelwerk baut weiter auf dem Drei-Säulen-Modell von Basel II auf. Die Inhal-

te der einzelnen Säulen werden dabei ergänzt und teilweise umfangreich erweitert. Mit dem 

neuen Regelwerk vergrößert der Baseler Ausschuss das Spektrum der mit aufsichtlichen Vor-

gaben abgedeckten Regulierungsbereiche erheblich. Neben den Neuerungen bezüglich der 

Eigenkapitalregeln, welche sowohl die Quantität als auch Qualität des Eigenkapitals erhö-

hen, wird eine nicht risikosensitive Verschuldungskennziffer, die sog. Leverage Ratio, als 

Ergänzung zu den Eigenkapitalanforderungen eingeführt.
81

 Diese soll ein Maß für den bilan-

ziellen Verschuldungsgrad von Kreditinstituten darstellen. Liquiditätsrisiken wurden bei den 

bisherigen Baseler Regelwerken nicht berücksichtigt. Mit der Einführung zweier Liquiditäts-

kennziffern, der Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR), 

tritt mit Basel III diese Risikoart in den Fokus der internationalen Bankenregulierung.
82

 Zu-

sätzlich müssen Kreditinstitute künftig einen Kapitalerhaltungspuffer und einen antizykli-

schen Kapitalpuffer aufbauen, um in wirtschaftlichen Abschwungphasen Verlustfälle aufzu-

fangen ohne die Mindesteigenkapitalanforderungen zu gefährden. Damit die Qualität des Ei-

genkapitals künftig durch die Marktteilnehmer besser eingeschätzt werden kann und die 

Marktdisziplin generell verbessert wird, wurden weiterhin die Offenlegungsanforderungen 

durch erweiterte Vorschriften ergänzt. Zukünftig gelten einheitliche Standards im Rahmen der 

Begriffsbestimmungen, um die Vergleichbarkeit der veröffentlichten Informationen durch die 

Kreditinstitute zu erhöhen.
83

 

                                                           
78 Vgl. Schackmann-Fallis (EUk 2012), S. 4. 
79 Vgl. BCBS (Hrsg.) (2011), S. 2. 
80 Vgl. BCBS (Hrsg.) (2011), S. I.  
81 Vgl. Maier (2012), S. 55. 
82 Vgl. Wilch/Maes (2012), S. 183. 
83 Vgl. Maier (2012), S. 69 - 72. 
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Abbildung 5: Die Säulen von Basel III und ihre Kernelemente 

 

Quelle: Hofmann/Schmolz: Controlling und Basel III in der Unternehmenspraxis, Wiesbaden 2014, S. 13 

Während in den USA das neue Regelwerk nur für Großbanken gilt, sind in der EU alle Kre-

ditinstitute und somit auch kleinere regionale Sparkassen und Genossenschaftsbanken von 

den neuen regulatorischen Anforderungen betroffen.
84

 Basel III wurde innerhalb der Europäi-

schen Union durch zwei Rechtsakte umgesetzt.
85

 Die EU-Verordnung Nr. 575/2013 vom 

26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen, die sog. 

Capital Requirements Regulation (CRR), wurde in Deutschland unmittelbar in nationales 

geltendes Recht umgesetzt und gilt seit dem 1. Januar 2014. Im Zuge dessen mussten im Kre-

ditwesengesetz als auch in weiteren Gesetzen und Rechtsverordnungen nationale Vorschrif-

ten, die der CRR entgegenstehen, entfernt werden. Dies erfolgte durch das „Gesetz zur Um-

setzung der Richtlinie 2013/36/EU (Capital Requirements Directive Number IV, CRD IV) 

über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinsti-

tuten und Wertpapierfirmen“, dem sog. CRD IV-Umsetzungsgesetz vom 28. August 2013.
86

 

Dieses Gesetz trat ebenfalls zum 1. Januar 2014 in Kraft. CRD IV und CRR werden zusam-

                                                           
84 Vgl. Zimmermann (2013), S. 58. 
85 Vgl. Wilch/Maes (2012), S. 186. 
86 Vgl. Hermann/Gabriel (2013), S. 161.  
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mengefasst häufig als sog. CRD-IV-Paket bezeichnet.
87

 Die Empfehlungen des Basel-III-

Regelwerkes werden stufenweise im Zeitraum von 2014 bis 2019 eingeführt.
88

 

Die Auswirkungen der zahlreichen zukünftig zu berechnenden Kennzahlen und einzuhalten-

den Kennzahlrelationen beschränken sich nicht nur auf eine reine Einhaltung der gesetzlichen 

Vorgaben, die auf Grundlage des Basel-III-Regelwerks eingeführt wurden. Das Spektrum der 

neu hinzukommenden Risikokennzahlen, insbesondere aber deren wechselseitigen Abhängig-

keiten, erfordert die Weiterentwicklung bestehender Managementverfahren und Prozesse. Das 

setzt voraus, dass diese neuen Steuerungselemente nicht bereits institutsindividuell in der Ge-

samtbanksteuerung berücksichtigt wurden. Insbesondere die Interdependenzen zwischen den 

neuen Elementen der Kapital- und Liquiditätssteuerung, welche nicht zwangsläufig gleichge-

richtet miteinander korrelieren, stellen eine besondere Herausforderung für die Gesamtbank-

steuerung dar.
89

 Deren Komplexitätsgrad wird sich somit beträchtlich erhöhen. 

In den folgenden Kapiteln werden ausgewählte respektive die wichtigsten Elemente von Ba-

sel III im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung der Kreditinstitute 

näher dargestellt. 

5 Solvabilitätsanforderungen an die Gesamtbanksteuerung 

5.1 Einführung 

Das zweite Baseler Regelwerk förderte verstärkt sensitivere und fortschrittlichere Risikoma-

nagementsysteme. Durch Basel III stehen vor allem die Erhöhung der qualitativen und quanti-

tativen Anforderungen an die zur Risikoabdeckung notwendigen Eigenmittel sowie die Be-

grenzung schädlicher prozyklischer Effekte innerhalb des Bankensektors im Vordergrund.
90

 

Die Notwendigkeit einer Verbesserung der Eigenkapitalbasis und einer einheitlichen Definiti-

on der regulatorischen Eigenmittel resultiert aus zwei Erkenntnissen. Zum einem ist insbe-

sondere Kernkapital mit seiner hohen Qualität dazu geeignet Verluste effektiv zu absorbieren, 

über welches jedoch die Kreditinstitute bei Ausbruch der Finanzkrise nur unzureichend ver-

fügten. Zum anderen spiegelten die angegebenen Eigenkapitalquoten nur bedingt die tatsäch-

liche Verlustabsorptionsfähigkeit der jeweiligen Kreditinstitute wider, da auf internationaler 

Ebene teilweise deutliche Unterschiede bei der Eigenkapitaldefinition gegeben waren.
91

 Als 

                                                           
87 Vgl. Rosé (2014), S. 383. 
88 Eine Darstellung der stufenweisen Einführung von Basel III befindet sich im Anhang 7. 
89 Vgl. Wilch/Maes (2012), S. 183. 
90 Vgl. Maier (2012), S. 56. 
91 Vgl. Maier (2012), S. 56. 



17 
 

 

weitere Schwachstelle kam eine regulatorische Zwickmühle hinzu. Die Kreditinstitute konn-

ten die vorhandenen Eigenmittel in der Regel nicht vollständig zur Verlustabsorption heran-

ziehen, da bei einer entsprechenden Inanspruchnahme eine Unterschreitung der regulatori-

schen Mindesteigenkapitalquote drohte.
92

 

Als Folge sollen mit Basel III konsistente, transparente und international einheitliche Regeln 

zur soliden Bestimmung der regulatorischen Eigenmittel aufgestellt werden. Im Ergebnis ste-

hen der Gesamtbanksteuerung unter Basel III zwei Qualitätsstufen von Eigenmitteln zur Ver-

fügung. Die erste Stufe besteht aus dem Kernkapital (Tier 1), welches weiterhin in hartes 

Kernkapital (Common Equity Tier 1) und zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1) 

eingeteilt wird. Das Ergänzungskapital (Tier 2) bildet die zweite Stufe der Eigenmittel.
93

 

Die bisher zugelassenen Drittrangmittel (Tier 3) dürfen nicht mehr als Eigenkapital berück-

sichtigt werden.
94

 Zusätzlich zu der veränderten Eigenkapitalstruktur müssen Kreditinstitute 

zukünftig zwei sog. Kapitalpuffer vorhalten: Kapitalerhaltungspuffer und antizyklischen 

Kapitalpuffer.
95

 

5.2 Kernkapital 

Das Kernkapital soll auch unter Basel III weiterhin die laufenden Verluste absorbieren und 

damit das Fortbestehen des Kreditinstituts (going concern) gewährleisten. Mit der Einführung 

des dritten Baseler Regelwerkes werden die Anforderungen an die Kernkapitalbestandteile 

spürbar modifiziert.
96

 

Basel III beschränkt die harten Kernkapitalbestandteile (Common Equity Tier 1) auf 

Stammkapital oder andere rechtsformspezifische typische Eigenkapitalinstrumente wie Ge-

nossenschaftsanteile bei Genossenschaften, offene Gewinnrücklagen und eingeschränkt stille 

Einlagen bei öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten sowie Minderheitenanteile Dritter.
97

 Da-

mit das Eigenkapital eines Kreditinstitutes als hartes Kernkapital anerkannt werden kann, 

muss dieses einen Anforderungskatalog von 14 Kriterien kumulativ erfüllen.
98

 Insbesondere 

müssen die Bestandteile des harten Kernkapitals absolut nachrangig und unbegrenzt verfügbar 

sein. Weiterhin müssen sie vollständig am Unternehmensverlust partizipieren. Die in 

                                                           
92 Vgl. Maier (2012), S. 57. 
93 Vgl. BCBS (Hrsg.) (2011), S. 13. 
94 Vgl. Hofmann/Schmolz (2014), S. 14. 
95 Eine detaillierte Darstellung bezgl. der Eigenkapitalhöhen und der Kapitalpuffer befindet sich unter Anhang 8. 
96 Vgl. Maier (2012), S. 57. 
97 Vgl. Hofmann/Schmolz (2014), S. 14. 
98 Eine detaillierte Auflistung der einzuhaltenden Kriterien (hartes Kernkapital) befindet sich unter Anhang 9. 
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Deutschland beliebte Beteiligungsform der stillen Einlage
99

 unterliegt ebenfalls diesen Krite-

rien und wird aufgrund ihres Stellenwertes für deutsche Kreditinstitute im Gliederungspunkt 

5.6 gesondert thematisiert. Der Anteil des harten Kernkapitals muss, nach einer Übergangs-

phase in 2014 (4 %), seit dem 1. Januar 2015 4,5 % betragen.
100

 Das geforderte Niveau liegt 

somit deutlich über den Anforderungen von Basel II (2 %). 

Das zusätzliche Kernkapital (Additional Tier 1) besteht unter Basel III vor allem aus hybri-

den Kapitalinstrumenten, Aufgeld und eingeschränkt Minderheitenanteile Dritter.
101

 Analog 

zum harten Kernkapital muss das zusätzliche Kernkapital ähnliche Kriterien aus einem An-

forderungskatalog erfüllen.
102

 Vor allem müssen diese Kapitalbestandteile nachrangig und 

effektiv eingezahlt worden sein sowie vollumfänglich zur Deckung von Verlusten dienen. Im 

Vergleich zum harten Kernkapital gibt es Erleichterungen hinsichtlich der Fristenbindung, da 

das zusätzliche Kernkapital frühestens nach fünf Jahren und nach Zustimmung durch die Auf-

sicht gekündigt werden kann bzw. Rückzahlungen möglich sind.
103

 Seit Anfang 2015 ist ein 

Anteil des zusätzlichen Kernkapitals von i.H.v. 1,5 % vorgeschrieben, so dass die geforderte 

Mindestquote für das gesamte Kernkapital ohne Kapitalerhaltungspuffer bei 6 % liegt.
104

 

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht untersucht im Rahmen des sog. Basel-III-

Monitoring die Auswirkungen des neuen Regelwerkes für ausgewählte Kreditinstitute. Der 

deutsche Teilnehmerkreis umfasst acht Gruppe-1- sowie 85 Gruppe-2-Institute. Zur Gruppe 1 

werden international tätige Kreditinstitute gezählt, die Kernkapital von mindestens 

3 Mrd. Euro aufweisen Die übrigen Institute werden der Gruppe 2 zugeordnet. Zum 

31. Dezember 2014 erfüllten alle deutschen Kreditinstitute die Mindestanforderungen von 

4,5 % (Common Equity Tier 1) bzw. 6 % (plus Additional Tier 1). Die durchschnittliche harte 

Kernkapitalquote lag bei den Gruppe-1-Instituten bei 10,8 % und bei den Gruppe-2-Instituten 

betrug sie 13,0 % und lag somit deutlich über der geforderten Mindestquote.
105

 

5.3 Ergänzungskapital 

Durch die Umsetzung von Basel III verliert das Ergänzungskapital (Tier 2) deutlich an Be-

deutung. Die Verlusttragfähigkeit des Kapitals beschränkt sich mit der Umsetzung von Ba-

sel III rein auf den Liquidations- bzw. Insolvenzfall (gone concern) und spielt somit künftig 
                                                           
99 Vgl. Maier (2012), S. 61. 
100 Vgl. Hofmann/Schmolz (2014), S. 14. 
101 Vgl. Hofmann/Schmolz (2014), S. 14. 
102 Eine detaillierte Auflistung der einzuhaltenden Kriterien (zusätzliches Kernkapital) befindet sich unter Anhang 10. 
103 Vgl. Maier (2012), S. 62. 
104 Vgl. Hofmann/Schmolz (2014), S. 14. 
105 Vgl. Deutsche Bundesbank (Hrsg.) (2015b), S. 3 - 5. 
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eine geringere Rolle bei der Verlustabsorption.
106

 Auch die bisherige Differenzierung zwi-

schen den Subkategorien erster und zweiter Klasse wird aufgehoben.
107

  

Damit Kapitalbestandteile nach Basel III als Ergänzungskapital anerkannt werden, müssen sie 

einen zehn Kriterien umfassenden Katalog erfüllen.
108

 Hierbei wird auf die Qualität (Dauer-

haftigkeit, Verlustteilnahme und Flexibilität von Zahlungen) der Kapitalbestandteile abge-

stellt.
109

 In der Folge werden mit Basel III vor allem langfristige Nachrangverbindlichkeiten 

und in geringem Umfang Vorzugsaktien und das darauf gezahlte Agio sowie freie Pauschal-

wertberichtigungen und Wertberichtigungsüberschüsse als Bestandteile des Ergänzungskapi-

tals anerkannt.
110

 Die noch unter Basel II als Ergänzungskapital anerkannten Haftsummenzu-

schläge
111

 und stillen Reserven nach § 340 f HGB gelten unter Basel III nicht mehr bzw. nur 

sehr eingeschränkt als anrechenbare Eigenmittel.
112

 Aufgrund des bisherigen Stellenwertes 

der stillen Reserven für deutsche Kreditinstitute wird ihre zukünftige Anrechenbarkeit unter 

dem Gliederungspunkt 5.7 gesondert behandelt.  

Der vorgeschriebene Anteil des Ergänzungskapitals verringert sich gegenüber Basel II von 

4 % auf 2 % (seit 1. Januar 2015)
113

 und wurde sowohl von den Gruppe-1- als auch von den 

Gruppe-2-Instituten bereits zum 31. Dezember 2014 eingehalten.
114

 

Die Drittrangmittel (Tier 3) werden aufgrund der unzureichenden Verlustabsorptionsfähig-

keit unter Basel III nicht mehr als anrechenbares Eigenkapital anerkannt. Eine der Folgen aus 

dem Wegfall dieser Anrechenbarkeit ist, dass die Gesamtbanksteuerung die Marktpreisrisiken 

mit Eigenkapital der gleich hohen Qualität unterlegen muss, wie die RWA und operationelle 

Risiken.
115

 

5.4 Kapitalerhaltungspuffer 

Ein weiterer wichtiger Punkt zur Stabilisierung des Bankensektors ist die Behandlung der 

Prozyklizität
116

. Die Problematik der Prozyklizität wird unter Basel III durch die Einführung 

eines Kapitalerhaltungspuffers sowie eines antizyklischen Kapitalpuffers angegangen. Diese 

                                                           
106 Vgl. Hofmann/Schmolz (2014), S. 15. 
107 Vgl. Maier (2012), S. 57. 
108 Eine detaillierte Auflistung der einzuhaltenden Kriterien (Ergänzungskapital) befindet sich unter Anhang 11. 
109 Vgl. Maier (2012), S. 63. 
110 Vgl. Hofmann/Schmolz (2014), S. 15. 
111 Mitglieder von Genossenschaftsbanken haften über ihre Geschäftsanteile hinaus für die Verbindlichkeiten der Genossen-

schaft, wenn dies in der Satzung festgelegt worden ist. 
112 Vgl. Reifschneider (ZfgG 2014), S. 172. 
113 Vgl. Hofmann/Schmolz (2014), S. 15. 
114 Vgl. Deutsche Bundesbank (Hrsg.) (2015b), S. 5. 
115 Vgl. Maier (2012), S. 63. 
116 Unter Prozyklizität wird grundsätzlich die Verstärkung oder Überanpassung an eine Schwankung verstanden. 
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beiden Instrumente wirken komplementär zur Risikovorsorge: Während höhere Rückstellun-

gen erwartete Verluste auffangen, absorbieren die Puffer unerwartete Verluste.
117

 

Neben den bereits erläuterten Erhöhungen der Eigenkapitalquoten müssen Kreditinstitute 

künftig auch außerhalb von Stressphasen einen sog. Kapitalerhaltungspuffer aus hartem 

Kernkapital aufbauen. Dieser Puffer soll neben den bereits genannten Neuerungen zusätzlich 

dauerhaft verhindern, dass die laufende Geschäftstätigkeit beeinträchtigt wird und die Minde-

steigenkapitalanforderungen unterschritten werden, indem das Eigenkapital Verluste in wirt-

schaftlichen Abschwungphasen absorbiert. Die vorgeschriebene Höhe des Kapitalerhaltungs-

puffers soll wenigstens bei 2,5 % der risikogewichteten Aktiva liegen und schrittweise ab 

2016 bis 2019 mit 0,625 % p.a. aufgebaut werden.
118

 Mit einer harten Kernkapitalquote i.H.v. 

4,5 % ergibt sich damit eine Summe von 7 % des vorzuhaltenden harten Kernkapitals, d.h. 

250 % mehr als unter Basel II. Die gesamte Eigenmittelquote liegt unter Basel III somit bei 

10,5 %. Die Gesamtbanksteuerung muss im Rahmen ihrer Kapitalplanung langfristig deutlich 

mehr gefordertes Kernkapital berücksichtigen als unter Basel II. Verschärft wird diese Anfor-

derung dadurch, dass der Baseler Ausschuss zur Gewährleistung des Aufbaus eines solchen 

Puffers empfiehlt entweder diskretionäre Gewinnausschüttungen, wie z.B. Dividendenzah-

lungen, Aktienrückkäufe oder Bonuszahlungen zu reduzieren oder neues Kapital am Kapital-

markt zu besorgen.
119

 Insbesondere muss die Gesamtbanksteuerung bei der Dividendenpolitik 

berücksichtigen, dass sie trotz einer realisierten Gewinnerzielungsabsicht eine Kapitalaus-

schüttung an die Anteilseigner ganz oder teilweise beschränken muss (Zwangsthesaurierung), 

wenn die Mindestgröße von 2,5 % des Puffers bspw. während eines Wirtschaftsabschwungs 

unterschritten wird.
120

 Ist dies der Fall, muss die Gewinnausschüttungsquote sukzessive redu-

ziert werden bis der Kapitalerhaltungspuffer durch die Zwangsthesaurierung wieder vollstän-

dig hergestellt ist. Unter Abbildung 6 ist die stufenweise Beschränkung der Gewinnausschüt-

tung in Abhängigkeit der Höhe des Kapitalerhaltungspuffers dargestellt. Die Ausschüttungs-

beschränkung resultiert aus dem Verhalten vereinzelter Kreditinstitute, die im Vorfeld der 

Finanzkrise trotz Aufzehrung ihres Eigenkapitalpolsters Ausschüttungen an Anteilseigner, 

Kapitalgeber und Mitarbeiter vorgenommen hatten, um für den Kapitalmarkt attraktiv zu 

bleiben und Finanzkraft zu signalisieren.
121

 

                                                           
117 Vgl. Gubalová/Pott (2012), S. 203. 
118 Vgl. Hofmann/Schmolz (2014), S. 16. 
119 Vgl. BCBS (Hrsg.) (2011), S. 61. 
120 Vgl. Maier (2012), S. 69. 
121 Vgl. Maier (2012), S. 69. 
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Abbildung 6: Mindeststandards Kapitalerhaltungspuffer 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Maier: Regulatorische Eigenmittel nach Basel III, Stuttgart 2012, S. 70 

Die Motive des Baseler Ausschuss für einen Kapitalerhaltungspuffer lassen sich nachvollzie-

hen, insbesondere dann wenn zu Lasten der Kunden in kritischen Situation Ausschüttungen 

vorgenommen werden sollen. Jedoch erschweren diese Regelungen die Kapitalplanung der 

Gesamtbanksteuerung, da die Gewinne zukünftig zur (Wieder-)Auffüllung des Kapitalerhal-

tungspuffers genutzt werden müssen und dadurch die Renditen für die Eigenkapitalgeber 

durchschnittlich sinken werden. Die Attraktivität der Kreditinstitute an den Kapitalmärkten 

könnte in der Konsequenz sinken. Insbesondere in wirtschaftlichen Abschwungphasen, wenn 

Kapitalgeber zurückhaltend investieren, wird die Kapitalbeschaffung zusätzlich erschwert, da 

eine reduzierte Gewinnausschüttung ein Indiz für eine tendenziell schlechte Unternehmenssi-

tuation darstellen könnte.
122

 Kreditinstitute müssten als Ausgleich bspw. grundsätzlich höhere 

Renditen für Fremdkapital und höhere Ausschüttungsquoten für Eigenkapital unter Voraus-

setzung keiner vorliegenden Zwangsthesaurierung festlegen, um ihre Attraktivität an den 

Märkten aufrechtzuerhalten. Zudem entstehen für den vorzuhaltenden Puffer Opportunitäts-

kosten
123

. Das im Puffer gebundene Kapital kann nicht anderweitig eine attraktive Rendite 

erwirtschaften. Für die Gesamtbanksteuerung wird die Kapitalbeschaffung nicht nur schwie-

riger sondern auch teurer. Die Banksteuerung muss dies in der Ertrags- und Kapitalplanung, 

z.B. durch erhöhte Erfolgsziele in den Geschäftsfeldern, berücksichtigen. 

Nach dem Basel-III-Monitoring zum 31. Dezember 2014 hatten bereits alle Gruppe-1-

Institute den Kapitalerhaltungspuffer vollständig aufgebaut. Die Gruppe 2 benötigt hierfür 

noch zusammen 253 Mio. Euro hartes Kernkapital.
124

 

                                                           
122 Vgl. Gubalová/Pott (2012), S. 202 
123 Opportunitätskosten sind entgangene Erlöse, die durch nicht genutzte Möglichkeiten entstehen. 
124 Vgl. Deutsche Bundesbank (Hrsg.) (2015b), S. 5. 
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5.5 Antizyklischer Kapitalpuffer 

Neben den bereits erläuterten Kapitalerhaltungspuffer müssen Kreditinstitute unter bestimm-

ten Voraussetzungen zukünftig einen antizyklischen Kapitalpuffer aufbauen. Durch dieses 

zusätzliche Kapitalpolster sollen volatile Hochphasen der Kreditvergabe und damit möglich-

erweise einhergehende Spekulationsphasen eingedämmt werden. In anschließenden Ab-

schwungphasen soll das Kapitalpolster den Kreditinstituten zur Verlustabsorption zur Verfü-

gung stehen.
125

 Die nationalen Aufsichtsinstanzen beobachten hierbei das Kreditwachstum 

und können bei einem exzessiven Wachstum Rückschlüsse auf ein mögliches systemweites 

Risiko ziehen. Wenn tatsächlich ein entsprechender zyklischer Risikoanstieg festgestellt wer-

den sollte, können durch die nationale Bankenaufsicht (BaFin) Regelungen zum Aufbau des 

antizyklischen Kapitalpuffers aufgestellt werden. Wird der Aufbau als notwendig angesehen, 

ist dieser Puffer als eine Erweiterung des Kapitalerhaltungspuffers zu verstehen und soll in 

Abhängigkeit des eingeschätzten Umfangs des systemweiten Risikos zwischen 0 % und 2,5 % 

der risikogewichteten Aktiva betragen. Dementsprechend muss der Puffer aus hartem Kern-

kapital bestehen.
126

 In Krisenzeiten kann die Gesamtbanksteuerung somit gezwungen werden, 

insgesamt bis zu 9,5 % an hartem Kernkapital vorzuhalten. Um für die Kreditinstitute ausrei-

chende Reaktionsmöglichkeiten zu gewährleisten, müssen die nationalen Aufsichtsbehörden 

die Regelungen zum Aufbau des antizyklischen Kapitalpuffers bis zu zwölf Monate im Vo-

raus bekannt geben. Ist das Risiko einer systemweiten Krise gesunken, welche das Vorhalten 

des Puffers erforderte, so kann dieser nach entsprechender Mitteilung durch die Bankenauf-

sicht wieder abgebaut werden.
127

 Wie in Abbildung 7 dargestellt, wird der Aufbau des anti-

zyklischen Kapitalpuffers, ebenso wie die Finanzierung des Kapitalerhaltungspuffers, durch 

eine Limitierung von Gewinnausschüttungen unterstützt, die an den Umfang des bereits ge-

bildeten Puffers gekoppelt ist. 

                                                           
125 Vgl. Hofmann/Schmolz (2012), S. 16. 
126 Vgl. BCBS (Hrsg.) (2011), S. 65 - 66. 
127 Vgl. Maier (2012), S. 70. 
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Abbildung 7: Mindeststandards antizyklischer Kapitalpuffer 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Maier: Regulatorische Eigenmittel nach Basel III, Stuttgart 2012, S. 70 

Für die Gesamtbanksteuerung ergibt sich die Problematik, dass sie während des Bestehens 

des Puffers auf das gebundene Kapital nicht zurückgreifen und dabei ertragsbringend verwen-

den oder als Dividende ausschütten kann. Auch der Zeitpunkt an dem das Kapital wieder zur 

Verfügung steht, ist schwer kalkulierbar, da die Bankenaufsicht über die Pufferauflösung ent-

scheidet. Trotz des bis zu zwölfmonatigen Vorlaufs erscheint die an den konjunkturbedingten 

Kreditzyklus gekoppelte Führung des Puffers relativ kurzfristig und lässt sich daher schwer 

mit der langfristigen Kapitalplanung der Gesamtbanksteuerung in Einklang bringen. Die 

Problematik der Gefahr eines Attraktivitätsverlustes an den Kapitalmärkten besteht synchron 

zum Kapitalerhaltungspuffer. Darüber hinaus ist es sehr wahrscheinlich, dass die Freigabe des 

antizyklischen Kapitalpuffers von den Märkten als eine Art „offizielle Bestätigung“ eines 

Wirtschaftsabschwungs gewertet wird, dadurch trendverstärkend wirkt und sich letztendlich 

negativ auf die Ertragslage der Kreditinstitute auswirken wird. 

5.6 Anrechenbarkeit stiller Einlagen als Eigenmittel 

5.6.1 Einführung 

Durch Basel III werden die Harmonisierungsentwicklungen in der internationalen Bankenre-

gulierung weiter vorangetrieben, um die Transparenz und Vergleichbarkeit auf internationale 

Ebene zu verbessern.
128

 Der Baseler Ausschuss orientierte sich bei den vorgeschlagenen Ei-

genkapitalvorschriften vornehmlich auf Stammaktien von Großbanken, da international die 

Aktiengesellschaft bei großen Kreditinstituten die am weitesten verbreitete Rechtsform ist.
129

 

Allerdings werden durch die neuen Regularien nationale Besonderheiten, wie das deutsche 

                                                           
128 Vgl. Domikowsky/Hesse/Pfingsten (ZfgG 2012), S. 89. 
129 Vgl. Domikowsky/Hesse/Pfingsten (ZfgG 2012), S. 93. 

Anteil am Gewinn

>7,0% - 8,25% 60%

>8,25% - 9,5% 40%

>9,5% 0%

2,5% antizyklischer Kapitalpuffer

Harte Kernkapitalquote Kapitalerhaltungsquote 

4,5% - 5,75% 100%

>5,75% - 7,0% 80%
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Drei-Säulen-System
130

 im Bankensektor und die damit bestehenden spezifischen Eigentums-

verhältnisse bzw. die Eigenkapitalzusammensetzung bei bspw. öffentlich-rechtlichen Kredit-

instituten oder Genossenschaftsbanken, nur bedingt berücksichtigt.
131

 Insbesondere ergeben 

sich durch die Umsetzung von Basel III weitreichende Konsequenzen für die Anrechenbarkeit 

von stillen Einlagen bei deutschen Kreditinstituten als Eigenmittel und somit zusätzliche Her-

ausforderungen für die Gesamtbanksteuerung, die geforderten Mindestkapitalquoten zu erfül-

len.
132

 

5.6.2 Definition stiller Einlagen 

Stille Einlagen sind eine Art der Kapitalbeteiligung an einem Unternehmen. Ein sog. stiller 

Gesellschafter beteiligt sich gemäß § 230 Abs. 1 S. 1 1. HS HGB mit einer Vermögenseinlage 

an einem Unternehmen und kann dabei von den Gewinnen profitieren. Die Gewinnbeteili-

gung kann nach § 231 Abs. 1 HGB fest oder variabel gestaltet sein. 

Nach § 233 Abs. 2 HGB hat der stille Gesellschafter keine Mitspracherechte bei der Ge-

schäftsführung des Unternehmens. Im Rahmen dieser stillen Beteiligung tritt der stille Gesell-

schafter gemäß § 230 Abs. 2 HGB nach außen hin nicht in Erscheinung und haftet im Gegen-

satz zu den Eigentümern nicht im Außenverhältnis gegenüber Dritten. Nach 

§ 232 Abs. 2 S. 1 und 2 HGB muss sich der stille Gesellschafter an möglichen Verlusten nur 

bis zur Höhe seiner eingezahlten Einlage beteiligen und ist nicht verpflichtet einen bereits 

bezogenen Gewinn wegen späterer Verluste zurückzuzahlen. 

Die Einlage geht nach § 230 Abs. 1 S. 1 2. HS HGB in das Vermögen des Geschäftsinhabers 

über, welcher dadurch gemäß § 234 Abs. 1 HGB eine Rückzahlungsverpflichtung nach einer 

vertraglich festgelegten Laufzeit oder durch Kündigung gegenüber dem stillen Gesellschafter 

übernimmt. 

5.6.3 Bisherige Bedeutung für deutsche Kreditinstitute 

Stille Einlagen sind in Deutschland eine attraktive Beteiligungsform bei Kreditinstituten, bei 

denen es im Eigentümerkreis im besonderen Maße auf ein austariertes Machtverhältnis an-

kommt,
133

 da sie einerseits qualitativ hochwertiges Eigenkapital darstellen und andererseits 

                                                           
130 Das deutsche Drei-Säulen-System besteht aus den Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Privatbanken. 
131 Vgl. Domikowsky/Hesse/Pfingsten (ZfgG 2012), S. 90. 
132 Vgl. Nodoushani (ZIP 2011), S. 2000. 
133 Vgl. Maier (2012), S. 61. 
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mit dieser Finanzierungsform keine Stimmrechte verbunden sind. Aufgrund ihrer Eigentü-

merstruktur waren stille Einlagen insbesondere für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, wie 

Landesbanken und Sparkassen, bisher ein wichtiger Bestandteil ihres Kernkapitals.
134

 Deut-

lich wird dies durch den Vergleich mit anderen Bankengruppen. Zum 31. Dezember 2010, 

dem Jahr in dem das Basel-III-Regelwerk erstmals veröffentlicht wurde, besaßen die größten 

Vertreter
135

 ihrer Bankengruppen (Privatbanken, öffentlich-rechtliche Kreditinstitute und Ge-

nossenschaftsbanken) stille Einlagen in folgender Höhe: Deutsche Bank AG 20 Mio. Euro,
136

 

Landesbank Baden-Württemberg 4.921 Mio. Euro
137

 und Deutsche Apotheker- und Ärzte-

bank eG 348 Mio. Euro.
138 

Stille Beteiligungen gewannen im Verlauf der Finanzkrise und der in Folge begonnenen Stüt-

zungsmaßnahmen des deutschen Staates an Bedeutung. Mit dem Ziel der Rekapitalisierung 

wurden notleitende Kreditinstitute umfangreich mit Eigenkapital aus dem SoFFin
139

 ausge-

stattet.
140

 Noch vor dem Ankauf von neu ausgegebenen Aktien war der Erwerb von stillen 

Beteiligungen das wichtigste Instrument des SoFFin zur Versorgung der Kreditinstitute mit 

frischem Eigenkapital. In 2010 beliefen sich zum 31. Dezember, bei Gesamtkapitalmaßnah-

men i.H.v. 29,4 Mrd. Euro, die stillen Beteiligungen des SoFFin auf 20,8 Mrd. Euro. Der 

Großteil entfiel hierbei auf die stillen Einlagen bei der Commerzbank (16,4 Mrd. Euro) und 

der WestLB (3,0 Mrd. Euro).
141

 

5.6.4 Konsequenzen durch Basel III 

Im Zuge der Umsetzung von Basel III verlieren die stillen Einlagen, in Abhängigkeit der 

Ausgestaltung ihren Stellenwert bei der Anrechnung als Eigenmittel. Der Baseler Ausschuss 

für Bankenaufsicht hatte sich dafür ausgesprochen, dass stille Einlagen nur noch unter ver-

schärften regulatorischen Anforderungen als hartes Kernkapital ab 2014 anerkannt werden 

dürfen.
142

 

                                                           
134 Vgl. Graalmann (BS 2011), S. 6.  
135 Als Vergleichsmaßstab wurden die Bilanzsummen der Kreditinstitute herangezogen. 
136 Vgl. Deutsche Bank AG (Hrsg.) (2011), S. 313. 
137 Vgl. Landesbank Baden-Württemberg (Hrsg.) (2011), S. 86. 
138 Vgl. Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (Hrsg.) (2011), S. 14. 
139 Der SoFFin (auch Finanzmarktstabilisierungsfonds, FMS) ist seit 2008 ein sog. deutscher Extrahaushalt zur Stützung 

notleidender Kreditinstitute. Er wurde aufgrund der Finanzkrise gebildet und wird von der Bundesanstalt für Finanzmarkt-

stabilisierung (FMSA) verwaltet. Ende 2015 wird er durch den neuen einheitlichen europäischen Abwicklungsfonds 

(SBRF) des europäischen Bankenabwicklungsmechanismus (SRM) abgelöst. 
140 Vgl. Maier (2012), S. 61. 
141 Vgl. Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (Hrsg.), URL: 

www.fmsa.de/export/sites/standard/downloads/20150706_Historischer_Ueberblick.pdf vom 19.11.2015. 
142 Vgl. Nodoushani (ZIP 2011), S. 1995. 
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Speziell diese Anforderungen stehen im Gegensatz zu den Regelungen der CRD II, welche 

von den nationalen Gesetzgebern zum 31.12.2010 umzusetzen waren. In diesen Regelungen 

wurden bereits die Anforderungen an das Kernkapital von Kreditinstituten verschärft. Für 

bestehende stille Einlagen wurde ein temporärer Bestandsschutz (sog. „Grandfathering“) bis 

2020 vereinbart. Anschließend sollten die stillen Einlagen über weitere zwanzig Jahre ab-

schmelzen.
143

 Mit der Umsetzung von CRD IV fällt der Bestandsschutz bereits 2014 weg und 

die Abschmelzdauer der stillen Einlagen wird mit zehn Jahren (bis 2023) halbiert. Pro Jahr 

wird die Anrechnungsfähigkeit auf das harte Kernkapital um 10 % reduziert.
144

 Insbesondere 

die Kapitalplanung der Gesamtbanksteuerung, welche einen Planungshorizont von fünf Jah-

ren und mehr hat, muss nun umsteuern und potenzielle Eigenkapitallücken schließen bevor 

sie entstehen.
145

 Dies stellt vor allem für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute eine Herausfor-

derung dar, da für diese der Zugang zum Kapitalmarkt für Eigenkapitalerhöhungen grundsätz-

lich verwehrt ist.
146

 Die Stärkung der Eigenkapitalbasis muss größtenteils aus der Innenfinan-

zierung gestemmt werden.
147

 Voraussetzung hierfür wäre, dass die Gesamtbanksteuerung bei 

der Erfolgsplanung einen jährlichen Mindestgewinn definiert damit ausreichend Kapital zur 

Gewinnthesaurierung zur Verfügung steht.
148

 Es erscheint jedoch unrealistisch, dass gerade 

Kreditinstitute wie Sparkassen, Landesbanken und Genossenschaftsbanken mit ihrem konser-

vativen Geschäftsmodell in den nächsten Jahren ausreichend Gewinn erwirtschaften können, 

um mögliche Kapitallücken in solcher Größenordnung zu kompensieren. So betrug z.B. die 

durchschnittliche Eigenkapitalrentabilität nach Steuern im Jahr 2014 bei den Sparkassen 

6,7 % und Landesbanken minus 1,5 %.
149

 

Sofern die stillen Einlagen im Vergleich zum Stammkapital einer Aktiengesellschaft in punk-

to Verlustabsorptionsfähigkeit und Verlustteilnahme als gleichwertig gelten, können sie je-

doch prinzipiell weiterhin als hartes Kernkapital berücksichtigt werden.
150

 Die Gleichwertig-

keit lässt sich anhand des Anforderungskataloges mit 14 Kriterien prüfen, welcher bereits 

unter Gliederungspunkt 5.2 angesprochen wurde.
151

 Insbesondere muss die Gesamtbanksteue-

rung darauf achten, dass die stillen Beteiligungen unbefristet und unkündbar ausgestaltet sind. 

Sofern, wie früher in Deutschland üblich, wenigstens eine fünfjährige Befristung vereinbart 

                                                           
143 Vgl. Haasis (ZfgK 2011), S. 19 - 20. 
144 Vgl. Börsen-Zeitung (Hrsg.), https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=2011147023&titel=Nach-wie-vor-

Unsicherheit-bei-stillen-Einlagen vom 19.11.2015. 
145 Vgl. Haasis (ZfgK 2011), S. 21. 
146 Vgl. Grill/Perczynski (2007), S. 245. 
147 Vgl. Graalmann (BS 2011), S. 6. 
148 Vgl. Ziegler/Horváth (CO 2014), S. 663. 
149 Vgl. Statista (Hrsg.) (2015b), S. 17 und S. 32. 
150 Vgl. Maier (2012), S. 61. 
151 Eine detaillierte Auflistung der einzuhaltenden Kriterien (hartes Kernkapital) befindet sich unter Anhang 9. 
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wurde, kommt die stille Einlage lediglich als zusätzliches Kernkapital in Betracht.
152

 Sollten 

die Anforderungen nicht erfüllt sein, besteht die Möglichkeit, die stillen Einlagen entweder in 

Grund- bzw. Dotationskapital
153

 zu wandeln oder zu „härten“, d.h. so zu gestalten, dass sie 

die o.g. Kriterien erfüllen. Beispielsweise sahen die Eigentümer der Landesbank Hessen-

Thüringen (Helaba) bereits 2011 die Notwendigkeit, ihre stillen Einlagen zu härten, um die 

verschärften Eigenkapitalanforderungen zu erfüllen. Insbesondere musste die feste Verzin-

sung und die Vorrangigkeit im Verlustfall abgeschafft werden. Wäre diese Härtung der stillen 

Einlagen nicht erfolgt, hätte die Helaba 5,7 Mrd. Euro und somit 52 % ihres aufsichtsrechtli-

chen harten Kernkapitals verloren. In Kombination mit der zusätzlichen geforderten quantita-

tiven Erhöhung des Kernkapitals wäre es der Helaba nicht möglich gewesen, die Basel-III-

Anforderungen rechtzeitig zu erfüllen.
154

 Bei anderen Kreditinstituten, wie z.B. der Landes-

bank Baden-Württemberg (LBBW), wurden die stillen Einlagen nicht gehärtet, sondern zum 

Teil in Stammkapital umgewandelt. Die LBBW wandelte 2013 2,2 Mrd. Euro ihrer stillen 

Einlagen in Stammkapital um, damit die Anforderungen erfüllt werden.
155

 Exemplarisch für 

den deutschen Bankensektor lassen sich die Konsequenzen aus der Anrechenbarkeit als Ei-

genmittel unter Basel III an der Höhe der stillen Einlagen bei den deutschen Landesbanken
156

 

beobachten. Die Entwicklung der stillen Einlagen im Zeitraum von 2010 bis 2014 ist in der 

Abbildung 8 dargestellt. 

                                                           
152 Vgl. Maier (2012), S. 61. 
153 Das Dotationskapital ist Teil der Eigenmittel von Kreditinstituten des öffentlichen Rechts und bildet ein wesentliches 

Element des Kernkapitals. 
154 Vgl. Börsen-Zeitung (Hrsg.), URL: https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=2011078012 vom 18.11.2015. 
155 Vgl. Landesbank Baden-Württemberg (Hrsg.) (2012), S. 1. 
156 Zu den Landesbanken gehören: Landesbank Baden-Württemberg, Bayerische Landesbank (BayernLB), Norddeutsche 

Landesbank (NordLB), Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), HSH Nordbank, Bremer Landesbank und Landesbank 

Saar (SaarLB). Die Landesbank Berlin wurde nicht berücksichtigt, da diese seit 2014 keine Landesbank mehr ist. 
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Abbildung 8: Stille Einlagen bei Landesbanken 2010 bis 2014 

 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung auf Grundlage der Geschäftsberichte der Landesbanken (2011 bis 2014) 

Während 2010 die Landesbanken noch stille Einlagen i.H.v. ca. 17,8 Mrd. Euro als Eigenmit-

tel nutzten, waren es 2014 nur noch ca. 6,9 Mrd. Euro. Das entspricht innerhalb von fünf Jah-

ren einem Rückgang um 61,3 %. Ausgehend hiervon lässt sich ableiten, dass deutsche Kredit-

institute verstärkt auf die Umwandlung als auf Härtung ihrer stillen Einlagen setzen, um die 

neuen Eigenkapitalanforderungen zu erfüllen. 

Für Kreditinstitute, die als Aktiengesellschaft firmieren gelten stille Einlagen ab 2014 nicht 

mehr als hartes Kernkapital. Ein Abschmelzen der Anrechnungsfähigkeit ist nicht möglich.
157

 

Stille Einlagen, die im Zuge der staatlichen Maßnahmen zur Rekapitalisierung deutscher Kre-

ditinstitute aus dem SoFFin gewährt wurden, gelten unter Basel III, unabhängig der Rechts-

form der Kreditinstitute, bis zum Jahr 2018 weiter als hartes Kernkapital.
158

 Nach Rückzah-

lungen, Umwandlungen und Wertberichtigungen der stillen Einlagen bei den bisherigen ge-

stützten Kreditinstituten, war der SoFFin zum 31. Dezember 2014 nur noch bei der Deutschen 

Pfandbriefbank AG mit einer stillen Einlage i.H.v. 0,9 Mrd. Euro beteiligt.
159

 Im Rahmen des 

Börsengangs der Deutschen Pfandbriefbank AG im Juli 2015 wurde diese Einlage vollständig 

zurückgezahlt,
160

 so dass die staatlich gestützten Kreditinstitute von diesen speziellen Vorga-

ben durch Basel III nicht mehr tangiert werden. Wobei die Tatsache, dass nur den stillen Ein-

lagen des SoFFin ein vollumfänglichen Bestandsschutz bis 2018 gewährt wurde, kritisch be-

                                                           
157 Vgl. Deutsche Bundesbank (Hrsg.) (2011), S. 9. 
158 Vgl. Deutsche Bundesbank (Hrsg.) (2011), S. 20. 
159 Vgl. FMSA (Hrsg.) (2014), S. 3. 
160 Vgl. FMSA (Hrsg.), URL: http://www.fmsa.de/de/presse/pressemitteilungen/2015/20150715_pressemitteilung_fmsa.html 

vom 13.11.2015. 
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trachtet werden kann. Dadurch werden gerade die Kreditinstitute benachteiligt, die durch eine 

entsprechend umsichtige Risiko- und Kapitalpolitik solche staatliche Stützungsmaßnahmen 

gerade nicht in Anspruch nehmen mussten, aber ihre stillen Einlagen, zumindest ohne Här-

tung, zukünftig nicht mehr als hartes Kernkapital verwenden können.
161

 

Deutsche Kreditinstitute können und haben bereits auf verschiedene Weise, d.h. per Härtung 

oder Umwandlung der stillen Einlagen, auf Basel III reagiert. Aufgrund der unzureichenden 

Datenbasis bezüglich der stillen Einlagen, welche nicht vollständig die einzuhaltenden Krite-

rien erfüllen, lässt sich keine Aussage treffen in welcher Höhe stille Einlagen auch zukünftig 

als Eigenmittel von den deutschen Kreditinstituten genutzt werden können. Da verschiedene 

Kreditinstitute jedoch der Härtung stiller Einlagen gegenüber einer Umwandlung den Vorzug 

gegeben haben, ist davon auszugehen, dass die stille Beteiligung auch zukünftig, insbesondere 

bei öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten, als Finanzierungsinstrument eine Rolle spielen 

wird.
162

 

5.7 Anrechenbarkeit stiller Reserven als Eigenmittel 

5.7.1 Einführung 

Neben dem Ziel von Basel III, die Quantität und Qualität des Eigenkapitals zu erhöhen, ist ein 

weiterer wesentlicher Ansatzpunkt, die Transparenz (Offenlegung) der bestehenden Eigenka-

pitalbasis und der eingegangenen Risiken des Kreditinstitutes zu verbessern, damit sich Dritte 

(z.B. Kapitalmarktteilnehmer) ein realistisches und objektives Bild des Unternehmenszustan-

des machen können.
163

 

Das Handelsrecht (HGB), die relevante Rechnungslegungsnorm für den Großteil der deut-

schen Kreditinstitute, ist insgesamt stark geprägt durch den Gläubigerschutzgedanken und das 

Vorsichtsprinzip, das sich u.a. in den stillen Reserven des § 340 f HGB manifestiert.
164

 Dies 

führt dazu, dass interessierten Dritten nicht alle nützlichen Informationen für eine Entschei-

dungsfindung zur Verfügung stehen und eine sog. „true and fair view“ auf das Unternehmen 

vernebelt wird.
165

 Der Baseler Ausschuss orientierte sich bereits bei Basel II teilweise an der 

                                                           
161 Vgl. Hosemann (ZfgK 2010), S. 1010. 
162 Vgl. Nodoushani (ZIP 2011), S. 2001. 
163 Vgl. Maier (2012), S. 71. 
164 Vgl. Domikowsky/Hesse/Pfingsten (ZfgG 2012), S. 90. 
165 Vgl. Gräfer/Scheld (2012), S. 20. 
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internationalen Rechnungslegungsvorschrift IFRS
166

 und verstärkt diese Entwicklung mit dem 

Basel-III-Regelwerk.
167

 Die primäre Aufgabe der IFRS ist die Vermittlung entscheidungsori-

entierter Informationen für ein breites Spektrum an Adressaten und zielt insbesondere auf eine 

„true and fair view“ ab.
168

 Die Umsetzung von Basel III hat daher erhebliche Auswirkungen 

auf Kreditinstitute, stille Reserven als Eigenmittel anrechnen zu können. 

5.7.2 Definition stiller Reserven 

Stille Reserven entstehen durch die Unterbewertung von Vermögensgeständen (Aktivposten) 

und der Überbewertung von Schulden (Passivposten) zum Bilanzstichtag. Es handelt sich 

somit um Kapitalreserven, die in der Bilanz nicht ausgewiesen werden und somit einen un-

sichtbaren Teil des Eigenkapitals darstellen.
169

 

Grundsätzlich lassen sich stille Reserven in drei verschiedene Arten unterscheiden: gesetzli-

che Zwangsreserven, freiwillige Reserven und Willkürreserven.
170

 Gesetzlich erzwungene 

Reserven werden durch zwingende Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften verursacht, 

die bspw. einen Höchstwert für die Bewertung von Vermögensgegenständen vorsehen (An-

schaffungskostenprinzip nach § 253 Abs. 1 HGB). Freiwillige Reserven entstehen durch die 

Ausübung von Wahlrechten bei der Bilanzierung und Bewertung. Willkürlich können stille 

Reserven z.B. durch eine bewusste Unterschreitung des bekannten Wertes von Vermögensge-

genständen oder die willkürliche Überbewertung von Rückstellungen gebildet werden. Im 

Gegensatz zu den gesetzlichen Zwangsreserven und freiwilligen Reserven sind Willkürreser-

ven nach dem deutschen Bilanzrecht grundsätzlich unzulässig.
171

 Eine Ausnahme gilt für die 

sog. stillen Vorsorgereserven für allgemeine Bankrisiken, die gemäß § 340 f Abs. 1 HGB 

„nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Sicherung gegen die besonderen Risiken 

des Geschäftszweigs der Kreditinstitute gebildet“ werden dürfen. 

                                                           
166 Die International Financial Reporting Standards (IFRS) sind internationale Rechnungslegungsvorschriften für Unterneh-

men und werden vom International Accounting Standards Board (IASB) herausgegeben. Sie sollen unabhängig von natio-

nalen Rechtsvorschriften die Aufstellung international vergleichbarer Jahres- und Konzernabschlüsse regeln. 
167 Vgl. Domikowsky/Hesse/Pfingsten (ZfgG 2012), S. 90. 
168 Vgl. Gräfer/Scheld (2012), S. 20. 
169 Vgl. Dreyer (1998), S. 22. 
170 Vgl. Dreyer (1998), S. 24. 
171 Vgl. Dreyer (1998), S. 25. 
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5.7.3 Bisherige Bedeutung für deutsche Kreditinstitute 

Die stillen Vorsorgereserven galten unter Basel II als Ergänzungskapital erster Klasse
172

 und 

wurden von deutschen Kreditinstituten gerne genutzt, um geringfügige Ergebnisschwankun-

gen zu „verstecken“. Dies ermöglichte, gerade in rezessiven Phasen, Schwankungen am Fi-

nanzmarkt durch übereilte Reaktionen nervöser Anleger zu verhindern und das Vertrauen zu 

relevanten Stakeholdern nicht zu belasten.
173

 Die in der Bilanz und GuV nicht erkennbare 

Bildung und Auflösung der stillen Reserven wurde allgemein als Voraussetzung dafür ange-

sehen, dass Kreditinstitute – abweichend von der tatsächlichen Situation – ihre Jahresab-

schlüsse glätten und damit die für Bankabschlüsse angestrebte Kontinuität und Konformität 

darstellen konnten. Durch solche intertemporäre Gewinn- und Verlustausgleiche konnte das 

Vertrauen der Bankkunden und damit die Funktionsfähigkeit des deutschen Kreditgewerbes 

gestärkt werden.
174

 Die Gefahr möglicher „bank runs“
175

 in Krisenzeiten ließe sich so eben-

falls reduzieren. Deutsche Kreditinstitute nutzen die stillen Vorsorgereserven daher nicht nur 

als Risikovorsorge, sondern auch als ein Instrument der Informationsverschleierung im Hin-

blick auf die tatsächliche Risikosituation.
176

 

Die Höhe der stillen Reserven deutscher Kreditinstitute ist naturgemäß aufgrund ihrer Nicht-

ausweisung in der Bilanz unbekannt. Der Gesamtbetrag darf jedoch nach 

§ 340 f Abs. 1 S. 2 HGB 4 % der Forderungen an Kreditinstitute und Kunden sowie Wertpa-

piere der Liquiditätsreserve nicht überschreiten. Die Höhe der publizierten Zuführungen in 

der Vergangenheit und der Bankenstatistik zur Entwicklung offener Reserven (Abbildung 9) 

lässt vermuten, dass es sich bei den stillen Vorsorgereserven bisher um eine relevante Eigen-

kapitalgröße handelte.
177

 

5.7.4 Konsequenzen durch Basel III 

Nach den neuen regulatorischen Anforderungen werden die stillen Vorsorgereserven seit dem 

1. Januar 2014 nur noch sehr eingeschränkt als Ergänzungskapital anerkannt und verlieren 

somit für deutsche Kreditinstitute größtenteils ihren Stellenwert als Eigenmittel. Stille Reser-

ven können nach Art. 62 lit. c CRR nur noch bis zur Höhe von 1,25 % der RWA als Ergän-

                                                           
172 Vgl. Paul/Stein (2013), S. 43. 
173 Vgl. Reifschneider (ZfgG 2014), S. 181. 
174 Vgl. Bieg/Waschbusch (ZfgK 2005), S. 146. 
175 Während eines „bank run“ (deutsch: „Ansturm auf eine Bank“) versuchen viele Kunden zeitglich ihre Einlagen von den 

Konten eines Kreditinstitutes abzuheben. Da Kreditinstitute nur einen Bruchteil als Bargeld vorhalten, kann dies zu einer 

Insolvenz des Kreditinstitutes führen. Auslöser ist hierbei vordergründig eine Finanzkrise. 
176 Vgl. Bieg/Waschbusch (ZfgK 2005), S. 146. 
177 Vgl. Domikowsky/Hesse/Pfingsten (ZfgG 2012), S. 98. 
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zungskapital anerkannt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die stillen Reserven als sog. 

allgemeine Kreditrisikoanpassungen im Offenlegungsbericht des Kreditinstitutes konkret aus-

gewiesen (offengelegt) werden.
178

 Ausgewiesene stille Reserven, welche die 1,25 % der 

RWA übersteigen und zum 31. Dezember 2011 bereits vorhanden waren, werden nach 

§§ 484 ff. CRR per Bestandsschutzregelung („Grandfathering“) noch bis 2021 mit einem 

um jährlich zehnprozentigen sinkenden Anteil als Ergänzungskapital anerkannt und spielen 

daher mittelfristig als Eigenmittel keine Rolle mehr. Im Offenlegungsbericht nicht ausgewie-

sene stille Reserven werden seit 1. Januar 2014 grundsätzlich nicht mehr anerkannt.
179

 Das 

Basel-III-Regelwerk folgt hierbei der IFRS. Nach der internationalen Rechnungslegungsvor-

schrift besteht keine Möglichkeit zur Bildung von stillen Vorsorgereserven.
180

 Das Vorsichts-

prinzip des HGB ist der IFRS unbekannt.
181

 Die mangelnde Transparenz über die tatsächliche 

Risikosituation der Kreditinstitute war für den Baseler Ausschuss das Hauptmotiv vorzu-

schlagen, dass die stillen Vorsorgereserven nicht mehr als Ergänzungskapital berücksichtigt 

werden sollten.
182

 Erschwerend kam hinzu, dass stille Vorsorgereserven zuvor nur in 

Deutschland und Österreich als Eigenkapitalbestandteil bekannt waren und andere EU-

Mitgliedsstaaten von dieser Problematik nicht betroffen sind.
183

 Die neuen Regelungen wir-

ken sich vor allem dann aus, wenn Kreditinstitute bisher ausschließlich nach HGB und nicht 

nach IFRS bilanziert haben. Dies betrifft insbesondere die regional tätigen, nicht kapitalmark-

torientierten Kreditinstitute wie Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Diese Tatsache kann 

als Beweis ausgelegt werden, dass die EU mit der Umsetzung dieses Vorschlags des Baseler 

Ausschusses eine Präponderanz hin zu kapitalmarktorientierten Kreditinstituten einschlägt.
184

 

Im Ergebnis kann die Gesamtbanksteuerung nur noch einen geringen Anteil ihrer stillen Re-

serven zur Anrechnung auf die Eigenmittel verwenden. Als Gegensteuerungsmaßnahme kön-

nen die stillen Reserven nach § 340 f HGB in offene Reserven nach § 340 g HGB („Fonds 

für allgemeine Bankrisiken“) umgewandelt werden.
185

 Der Unterschied liegt in der zwangs-

läufigen Offenlegung der offenen Vorsorgereserven, da diese als Bilanzposten auf der Passiv-

seite der Bilanz ausgewiesen werden und somit, im Gegensatz zu den stillen Vorsorgereser-

ven, zu keiner Beeinträchtigung der Informationsfunktion der Jahresabschlüsse führen. Der 

Qualitätsunterschied wurde bereits vor Basel III berücksichtigt, in dem die Reserven nach 

                                                           
178 Vgl. Bitterwolf (GG 2013), S. 15. 
179 Vgl. Bitterwolf (GG 2013), S. 15. 
180 Vgl. Götzl/Aberger (ZfgG 2011), S. 21. 
181 Vgl. Domikowsky/Hesse/Pfingsten (ZfgG 2012), S. 98. 
182 Vgl. Maier (2012), S. 74. 
183 Vgl. Bitterwolf (GG 2013), S. 15. 
184 Vgl. Götzl/Aberger (ZfgG 2011), S. 21. 
185 Vgl. Maier (2012), S. 74. 
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§ 340 f HGB nur zum Ergänzungskapital erster Klasse hinzugerechnet wurden, während die 

Reserven nach § 340 g HGB uneingeschränkt zum harten Kernkapital zählten.
 
Denn der 

„Fonds für allgemeine Bankrisiken“ entspricht von der Eigenkapitalqualität her gesehen den 

Gewinn- bzw. Ergebnisrücklagen eines Kreditinstitutes.
186

 Die Gesamtbanksteuerung kann 

den Teil ihrer unter Basel III nicht mehr berücksichtigungsfähigen stillen Reserven nicht nur 

wieder als Eigenmittel anrechenbar machen, sondern durch die sog. Umwidmung in offene 

Reserven ihr hartes Kernkapital erhöhen. 

Deutsche Kreditinstitute haben auf die voraussichtliche Nichtanerkennung der stillen Reser-

ven bereits seit 2011 reagiert und in großem Umfang stille Vorsorgereserven umgewandelt 

und dem „Fonds für allgemeine Bankrisiken“ zugeführt. Alleine im Jahr 2012 belief sich die 

Höhe der Zuführung auf 19,5 Mrd. Euro, der mit Abstand höchste Betrag seit 1993. Davon 

entfiel der Großteil auf den Sparkassensektor (12,0 Mrd. Euro) und den Genossenschaftsban-

ken (3,0 Mrd. Euro).
187

 Von ehemals 21,8 Mrd. Euro (2010) wuchsen die offenen Vorsorgere-

serven in 2014 auf 71,5 Mrd. Euro an (Abbildung 9). Dies entspricht einer Steigerung von ca. 

328 % innerhalb von nur fünf Jahren. Diese Umwidmung spiegelt sich auch aufgrund der 

GuV-wirksamen Bildung offener Vorsorgereserven in den ausgewiesenen Jahresüberschüssen 

der Kreditinstitute wider.
188

 Durch diesen „Umwidmungseffekt“ erhöhten sich die Jahresüber-

schüsse von 12,6 Mrd. Euro (2010) in den folgenden Jahren auf 23,7 Mrd. Euro (2011) bzw. 

21,6 Mrd. Euro (2012).
189 

Abbildung 9: Fonds für allgemeine Bankrisiken deutscher Kreditinstitute 

 

                                                           
186 Vgl. Bieg/Waschbusch (ZfgK 2005), S. 145 - 147. 
187 Vgl. Deutsche Bundesbank (Hrsg.) (2012), S. 28. 
188 Vgl. Deutsche Bundesbank (Hrsg.) (2012), S. 28. 
189 Eine Darstellung der Gewinn-/Verlustentwicklung der Kreditinstitute seit 2005 befindet sich unter Anhang 12. 
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Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung auf Grundlage: Deutsche Bundesbank (Hrsg.): Bankenstatistik Oktober 2015, 

Frankfurt am Main 2015, S. 9 

Für die Gesamtbanksteuerung ergibt sich durch die Umwidmung von stillen in offene Reser-

ven die Möglichkeit, die Kernkapitalbasis des Kreditinstituts ohne äußere Einflüsse (z.B. Ka-

pitalerhöhungen) zu stärken und der Erfüllung der regulatorischen Eigenkapitalanforderungen 

von Basel III näher zu kommen, d.h. die Umwidmung stellt eine Optimierungsmöglichkeit 

dar.
190

 Insbesondere für Kreditinstitute, die sich nicht am Kapitalmarkt neues Eigenkapital 

beschaffen können oder wollen, ist diese Maßnahme attraktiv. Es ist dabei zu beachten, dass 

sich aus einer derartigen Umschichtung in der gleichen Berichtsperiode keinerlei steuerliche 

Nachteile ergeben, diese handelsrechtlich zulässig ist und dass sich der Transfer zu den offe-

nen Reserven auch in der Risikotragfähigkeitsberechnung des Kreditinstitutes nieder-

schlägt.
191

 Weiterhin könnte sich durch die transparenten offenen Reserven nach 

§ 340 g HGB die Möglichkeit einer verbesserten Ratingeinschätzung ergeben, was sich wie-

derum positiv auf die Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten und -konditionen des Kreditinstitu-

tes auswirkt.
192

 

Jedoch verliert die Gesamtbanksteuerung mit der Umwidmung ein bewährtes Instrument um 

kleinere Ergebnisschwankungen oder Investitionen bilanzpolitisch zu verdecken, was von 

seitens der deutschen Kreditinstitute kritisch betrachtet wird.
193

 So können Kreditinstitute 

beispielsweise langfristig ertragsreiche, kurzfristig aber investitionsintensive Projekte nicht 

mehr übergangsweise über die Auflösung von stillen Reserven „finanzieren“ und möglicher-

weise in der Konsequenz gar nicht mehr umsetzen.
194

 Zudem entspricht die Möglichkeit des 

„Glättens“ von negativen Jahresergebnissen durch stille Reserven dem Grundgedanken des 

antizyklischen Kapitalerhaltungspuffers. 

5.8 Einflüsse auf die Gesamtbanksteuerung und Steuerungsmöglichkeiten 

Generell werden die neuen Solvabilitätsanforderungen langfristig deutlich spürbare Auswir-

kungen auf die Geschäftsmodelle deutscher Kreditinstitute haben und hierbei auch die Kre-

ditvergabemöglichkeiten beeinflussen, da viele Kreditinstitute die konstant hohen Eigenkapi-

talquoten nicht nur durch die Bildung von Rücklagen, Gewinnthesaurierung und Umwand-

                                                           
190 Vgl. Reifschneider (ZfgG 2014), S. 181. 
191 Vgl. Maier (2012), S. 74. 
192 Vgl. Hofmann/Schmolz (2014), S. 142. 
193 Vgl. Reifschneider (ZfgG 2014), S. 181. 
194 Vgl. Domikowsky/Hesse/Pfingsten (ZfgG 2012), S. 99. 



35 
 

 

lung bzw. Härtung stiller Einlagen erreichen können.
195

 So gingen bei einer Umfrage unter 

deutschen Kreditinstituten im Jahr 2012 63 % der befragten Institute von einer Reduzierung 

des Kreditvolumens durch die neuen Anforderungen aus.
196

 

Dass alle wesentlichen Risiken (inkl. Kreditrisiken) mit Eigenkapital unterlegt werden müs-

sen, ist Kreditinstituten seit Basel II bekannt.
197

 Mit Basel III steigen nochmals die Anforde-

rungen quantitativ wie qualitativ. War es unter Basel II (8 % Gesamtkapitalquote) möglich, 

mit 1 Mio. Euro Eigenkapital Kredite bis zur Höhe von 12,5 Mio. Euro zu vergeben, sind es 

mit Basel III (10,5 % Gesamtkapitalquote inkl. vollständigen Kapitalerhaltungspuffer) nur 

9,52 Mio. Euro.
198

 Das heißt vereinfacht ausgedrückt und ohne Berücksichtigung der Risiko-

gewichtung reduziert sich die Kreditvergabemöglichkeit der Kreditinstitute um 24,0 %. Im 

Umkehrschluss bedeutet dies, dass den erhöhten Kosten für das Eigenkapital bzw. der Risiko-

unterlegung geringere Erträge aus dem Kreditgeschäft gegenüber stehen. Aufgrund des beste-

henden Wettbewerbs können diese erhöhten Kosten in der Regel nur teilweise über höhere 

Kreditkonditionen weitergereicht werden, sodass die Margen und die Profitabilität des Kre-

ditgeschäfts tendenziell zurückgehen werden.
199

 Für die Gesamtbanksteuerung gewinnt daher 

der Vertrieb von Cross-Selling-Geschäften
200

 an Bedeutung, um neue Ertragsquellen zu gene-

rieren und den Kosten durch die erhöhten Eigenkapitalanforderungen entgegenzuwirken. 

Zur Erhöhung der Kernkapitalquote steht der Gesamtbanksteuerung seit einigen Jahren das 

Eigenkapitalinstrument Contingent Convertible Bonds (CoCos) zur Verfügung. Es handelt 

sich dabei um Wandelschuldverschreibungen, die Basel-III-fähiges Additional Tier 1 darstel-

len. Wie von der CRR vorgeschrieben, handelt es sich um Anleihen die einen Trigger (Auslö-

ser) haben und abgeschrieben oder in Aktienkapital gewandelt werden, wenn das definierte 

Auslöseereignis stattfindet.
201

 Tritt das Auslöseereignis ein, erhöht sich die Kernkapitalquote 

entweder durch die Abschreibung der Anleihe oder durch die Wandlung in Aktien. Die CRR 

definieren gemäß Artikel 54 Abs. 1 lit. a den Trigger für CoCos bei einer Unterschreitung der 

harten Kernkapitalquote i.H.v. 5,125 %. Dieses Instrument scheint für Kreditinstitute äußerst 

                                                           
195 Vgl. Maier (2012), S. 77. 
196 Vgl. Ernst & Young (Hrsg.) (2012), S. 35. 
197 Vgl. Bartetzky (2012), S. 4. 
198 Vgl. Zimmermann (2013), S. 61. 
199 Vgl. Hofmann/Schmolz (2014), S. 37 - 38. 
200 Cross-Selling ist eine Strategie im Rahmen der Vertriebspolitik, bei der einzelne Kunden veranlasst werden sollen, mög-

lichst viele Leistungen des eigenen Kreditinstitutes und der Verbundpartner zu nutzen. 
201 Vgl. Sarialtin (2015), S. 81. 
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attraktiv, da in 2014 europäische Kreditinstitute CoCos i.H.v. 41 Mrd. Euro begeben haben, 

darunter auch die Deutsche Bank mit 5 Mrd. Euro.
202

 

Neben der zusätzlichen Aufnahme von neuen Eigenkapital kann die Gesamtbanksteuerung die 

regulatorischen Kapitalpositionen weiterhin dadurch verbessern, indem sie ihre Risikoaktiva 

z.B. durch die Reduzierung der Kreditvergabe optimiert (RWA-Optimierung), was ceteris 

paribus eine Verringerung der Bilanzsumme bedeutet und zur Verbesserung der Eigenkapital-

quote führt.
203

 Im Umkehrschuss bedeutet dies, wie bereits oben erwähnt, eine Verringerung 

der Erträge aus dem Kreditgeschäft. Auch durch die Verwendung von internen fortgeschritte-

nen Messansätzen zur Messung der Risiken, wie bspw. der Umstellung von KSA auf IRBA 

zur Messung von Kreditrisiken, kann der Eigenkapitalaufwand grundsätzlich reduziert wer-

den, da über eine detaillierte Risikogewichtung normalerweise niedrigere Risikogewichte 

ermittelt werden und dadurch die notwendige Eigenkapitalunterlegung minimiert wird. Aller-

dings erscheint es im Vorfeld sinnvoll, eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen. Die po-

tenziellen Ersparnisse der Eigenkapitalkosten müssen dabei größer sein als die einmaligen 

Investitionsausgaben und laufenden Betriebskosten. In der Regel ist dies jedoch der Fall und 

die Gesamtbanksteuerung profitiert von dem Wechsel des Messansatzes.
204

 Optimierungspo-

tenzial ergäbe sich eventuell auch im Retail Banking
205

. Wäre es der Gesamtbanksteuerung 

möglich, diese Geschäfte nach der SolvV als Forderungsklasse „Mengengeschäft“ zu katego-

risieren, profitiert das Kreditinstitut anschließend von einer deutlich geringeren Risikogewich-

tung i.H.v. 75 %.
206

 Als weitere Steuerungsmaßnahmen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis 

kommt für die Gesamtbanksteuerung allgemeine Effizienzsteigerungen durch Kostensenkung 

und bspw. die Anhebung der Gebühren für nicht zinsabhängige Dienstleistungen infrage.
207

 

Grundsätzlich wird mit der Berücksichtigung von weiteren Risiken unter Basel III das zur 

Deckung dieser Risiken notwendige Eigenkapital für Kreditinstitute zunehmend zu einem 

Engpassfaktor.
208

 Auch wenn in der Regel das ökonomische Kapital
209

 als Bemessungs-

grundlage für die Attraktivität eines Bankgeschäftes dient, so wird zumindest im Sinne einer 

Nebenbedingung sicherzustellen sein, dass für das Bankgeschäft auch ausreichendes regula-

                                                           
202 Vgl. Podobnik (ZfgK 2015), S. 597. 
203 Vgl. Maier (2012), S. 75. 
204 Vgl. Maier (2012), S. 76. 
205 Das Retail Banking (deutsch: standardisiertes Privatkundengeschäft) ist Teil des Privatkundengeschäftes. 
206 Vgl. Maier (2012), S. 75. 
207 Vgl. Müller (GI 2014), S. 55. 
208 Vgl. Hofmann/Schmolz (2014), S. 95. 
209 Das ökonomische Kapital ist das Eigenkapital, welches das Kreditinstitut selbst als notwendig erachtet, um bestimmte 

Risiken eingehen zu können. 
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torisches Kapital zur Verfügung steht.
210

 Für die Gesamtbanksteuerung steigt daher die Re-

levanz, dass zwischen den eingegangen Risiken und dem Eigenkapital der Kreditinstitute eine 

ausgewogenere Balance besteht.
211

 In der Konsequenz bedeutet dies, dass die Gesamtbank-

steuerung durch Basel III ihren Fokus generell noch stärker auf die Bestimmung des Risi-

kodeckungspotenzials (maximal einzusetzende Eigenmittel zur Risikoabdeckung) auf der 

einen Seite und der Bestimmung der tatsächlichen bzw. geplanten Risikopositionen durch die 

Geschäftstätigkeit auf der anderen Seite richten muss.
212

 Verfügen Kreditinstitute über mehr 

Risikodeckungspotenzial als zur Abdeckung aller Risiken notwendig wäre, ist die Risiko-

tragfähigkeit gegeben.
213

 Der Stellenwert des Risikomanagements mit einer risikoorientier-

ten Steuerung gewinnt innerhalb der Gesamtbanksteuerung durch Basel III an Bedeutung.
214

 

6 Liquiditätsanforderungen an die Gesamtbanksteuerung 

6.1 Einführung 

Eine der wichtigsten Neuerungen durch Basel III ist, dass mit der Umsetzung des Regelwer-

kes dem Liquiditätsrisiko der gleiche Stellenwert beigemessen wird wie den anderen bereits 

zuvor im Aufsichtsrecht berücksichtigten Risikoarten Kreditrisiken, Marktpreisrisiken und 

operationellen Risiken. Die zumindest in Deutschland bereits seit einiger Zeit bestehende Li-

quiditätsverordnung (LiqV) behandelt zwar das Liquiditätsrisiko durch aufsichtliche Vorga-

ben, doch werden diese durch Basel III deutlich erweitert.
215

 Die Einführung von internationa-

len Liquiditätsstandards soll Kreditinstitute zukünftig davor bewahren, in Liquiditätsschwie-

rigkeiten zu geraten. Die Finanzkrise offenbarte, dass Kreditinstitute elementare Grundsätze 

bei der Steuerung der Liquiditätsrisiken missachtet hatten.
216

 Ein wichtiger Bestandteil der 

Neuregulierungen ist die Einführung einer Mindestliquiditätsquote, der Liquidity Coverage 

Ratio (LCR), als kurzfristiges und einer strukturellen Liquiditätsquote, der Net Stable Fun-

ding Ratio (NSFR), als langfristiges Maß für Liquidität in Säule 1.
217

 

                                                           
210 Vgl. Stegmann (2012), S. 17. 
211 Vgl. Reifschneider (ZfgG 2014), S. 165. 
212 Eine Darstellung zum Grundzusammenhang der Risikotragfähigkeit befindet sich unter Anhang 13. 
213 Vgl. Bartetzky (2012), S. 5. 
214 Vgl. Hofmann/Schmolz (2014), S. 96. 
215 Vgl. Niemann/Tornow (ZfgK 2012), S. 762. 
216 Vgl. BCBS (Hrsg.) (2011), S. 9 - 10. 
217 Vgl. Müller-Merbach (BP 2011), S. 395. 
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6.2 Liquidity Coverage Ratio 

6.2.1 Definition und Umsetzung 

Die Liquidity Coverage Ratio wird als Verhältnis aus dem Bestand (Liquiditätspuffer) an 

hochwertigen liquiden Aktiva (High quality liquid assets, HQLA) und dem Nettomittelab-

fluss bezogen auf einen Referenzzeitraum von 30 Kalendertagen und unter der Zugrundele-

gung von Stressbedingungen definiert.
218

 Die Mindestliquiditätsquote von 100 % soll sicher-

stellen, dass Kreditinstitute dazu in der Lage sind, sich in Stresssituationen kurzfristige Liqui-

dität zu besorgen, um ihren ebenfalls kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen termingerecht 

und vollständig nachkommen zu können. 

Abbildung 10: Berechnung Liquidity Coverage Ratio 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die HQLA sind nach dem Grad ihrer Liquidierbarkeit kategorisiert. Dieser Grad bestimmt 

weiter die Höhe eines sog. Wertabschlagsfaktors
219

 auf die liquiden Aktiva. Unter seiner 

Berücksichtigung kann die Gesamtbanksteuerung die tatsächliche Höhe des aus den HQLA 

bestehenden Kapitalpuffers unter Stressbedingungen berechnen.
220

 Die HQLA werden in Stu-

fe 1-, Stufe 2A- und Stufe 2B-Aktiva unterschieden. Stufe 1-Aktiva bestehen u.a. aus Barmit-

teln, Zentralbankenguthaben und Anleihen von Staaten mit sehr guter Bonität und werden mit 

einem Wertabschlagsfaktor von 0 % angesetzt. Zu Stufe 2A-Aktiva gehören u.a. gedeckte 

Schuldverschreibung und Anleihen von Unternehmen mit sehr guter Bonität (Wertabschlags-

faktor 15 %). Anleihen von Unternehmen mit nicht erstklassiger Bonität, bestimmte Aktien 

und ausgewählte Verbriefungspositionen gehören zu den Stufe 2B-Aktiva (Wertabschlagsfak-

tor 50 %).
221

 Die Nettoabflüsse ergeben sich aus der Subtraktion der Mittelabflüsse und Mit-

telzuflüsse in den nächsten 30 Kalendertagen.
222

 

                                                           
218 Vgl. BCBS (Hrsg.) (2013), S. 7. 
219 Der Wertabschlagsfaktor spiegelt die statistisch zu erwartenden Wertabschläge wider, welche bei einem Verkauf der 

liquiden Aktiva unter Stressbedingungen zu erwarten wären. 
220 Vgl. Liermann (2012), S. 121. 
221 Vgl. Cluse/Farruggio/Leonhardt (2015), S. 3 - 4. 
222 Eine detaillierte Zusammensetzung der Liquidity Coverage Ratio ist unter Anhang 14 dargestellt. 

Bestand an hochwertigen liquiden Aktiva (HQLA)

Nettomittelabfluss in den nächsten 30 Kalendertagen
LCR = ≥ 100 %
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Die Meldung der LCR an die nationale Aufsicht, ist mindestens monatlich zu erstellen. Zu-

sätzlich hat die Aufsicht die Möglichkeit, im Falle einer Stresssituation für die Kreditinstitute, 

wöchentliche oder sogar tägliche Meldungen zu verlangen.
223

 

Die Einführung der LCR erfolgte am 1. Oktober 2015 i.H.v. mindestens 60 %. Jeweils zum 

1. Januar der Jahre 2016 und 2017 erfolgt eine graduelle Erhöhung der Mindestliquiditätsquo-

te um 10 %. Zum 1. Januar 2018 ist dann eine Quote von mindestens 100 % nachzuweisen. 

Das vom Baseler Ausschuss vorgesehene zusätzliche Übergangsjahr 2019 wird damit in 

Deutschland nicht genutzt.
224

 

Die Basel-III-Auswirkungsstudie vom 31. Dezember 2014 ermittelte für Gruppe-1-Institute 

eine durchschnittliche LCR i.H.v. 110,4 % und für Gruppe-2-Institute 153,3 %. Beide Insti-

tutsgruppen erfüllen also bereits im Mittel die ab 2018 bindende Mindestanforderung i.H.v. 

100 %.
225

 

6.2.2 Einflüsse auf die Gesamtbanksteuerung 

Die Einführung der LCR hat einen nachhaltigen Einfluss auf die Gesamtbanksteuerung. Dies 

betrifft nicht nur die Liquiditätssteuerung, sondern auch die Refinanzierung von Kreditinstitu-

ten. Da insbesondere Bankanleihen aufgrund ihrer Bonität und Liquidität bisher eine wichtige 

Rolle bei der Liquiditätssteuerung eingenommen haben und zukünftig bei der Anrechnung auf 

die HQLA mit Ausnahme von Förderbankanleihen ausgeschlossen werden,
226

 wird die Nach-

frage nach anderen anrechenbaren Anleihenklassen steigen, um die entstehende Lücke zu 

schließen.
227

 In der Konsequenz führt diese allgemein erhöhte Nachfrage zu einer Verschlech-

terung der Zinserträge durch die erworbenen Anleihen. Gleichzeitig wird die Nachfrage nach 

eigenen begebenen Anleihen fallen, was wiederum die Refinanzierung der Kreditinstitute, 

aufgrund erhöhter Verzinsungsansprüche verteuern wird.
228

 In Verbindung mit den erhöhten 

Kapitalanforderungen durch Basel III entsteht ein doppelter (Eigenkapital und Fremdkapital) 

Engpass und Kostendruck auf die Gesamtbanksteuerung. Weiterhin wird im Nenner der LCR 

unterstellt, dass in Stresssituationen unbesicherte Einlagen anderer Kreditinstitute vollständig 

                                                           
223 Vgl. Hofmann/Schmolz (2014), S. 25. 
224 Vgl. Cluse/Farruggio/Leonhardt (2015), S. 2. 
225 Vgl. Bundesbank (Hrsg.) (2015b), S. 10. 
226 Vgl. Cluse/Farruggio/Leonhardt (2015), S. 3. 
227 Vgl. Liermann (2012), S. 137. 
228 Vgl. Liermann (2012), S. 138. 
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abgezogen werden. Wenn die Gesamtbanksteuerung das LCR-Niveau beibehalten will, müs-

sen diese unbesicherten Einlagen vollständig in Aktiva der Stufe 1 investiert werden.
229

 

Die Konzentration auf Staats- und Unternehmensanleihen als gewichtige Bestandteile des 

Liquiditätspuffers könnte neben erhöhten Refinanzierungskosten auch zu einem Klumpenrisi-

ko
230

 führen.
231

 Im Hinblick auf die Staatsschuldenkrise lässt sich weiterhin kritisch hinterfra-

gen, ob Staatsanleihen tatsächlich sichere liquide Mittel darstellen. Bei dem Liquiditätsma-

nagement muss die Gesamtbanksteuerung daher auf eine sinnvolle Diversifikation ihrer 

HQLA achten. Die Zusammensetzung der LCR bevorteilt Kreditinstitute, welche ihr Ge-

schäftsmodell auf Retail Banking ausgerichtet haben und somit auf die Einlagen der Kunden 

beim Liquiditätsmanagement zurückgreifen können. Jedoch könnte aufgrund der Werthaltig-

keit der Kundeneinlagen für den Liquiditätspuffer der Wettbewerb um diese Einlagen zuneh-

men und dadurch zu einem Margenverfall führen.
232

 Die LCR stellt für die Gesamtbanksteue-

rung eine Herausforderung dar, da sie einerseits eine Krisenvorsorge darstellt, andererseits 

auch in Stresszeiten stets eingehalten werden muss. 

6.2.3 Steuerungsmöglichkeiten 

Die Gesamtbanksteuerung kann verschiedene Maßnahmen ergreifen, um die Mindestliquidi-

tätsquote einzuhalten bzw. zu optimieren. Der größte Effekt ergibt sich aus der Umschichtung 

von Vermögenswerten. Dabei werden nicht berücksichtigungsfähige Aktiva veräußert und in 

gleicher Höhe Stufe-1-Aktiva gekauft.
233

 Lag der Anteil der Stufe-1-Aktiva am Liquiditäts-

puffer zuvor unter 60 %, würde die LCR mit der Maßnahme überproportional steigen. Ein 

Ausbau des Liquiditätspuffers ist prinzipiell auch ohne die Erhöhung der Kundeneinlagen 

möglich. So könnte bei der Kreditvergabe verstärkt darauf geachtet werden, dass diese Kredi-

te notenbankfähig sind. Die Kredite würden daraufhin bei der Zentralbank als Sicherheit für 

liquide Mittel hinterlegt werden. Mit der dadurch ausgestatteten Liquidität könnte die Ge-

samtbanksteuerung den Liquiditätspuffer anschließend mit Stufe-1-Aktiva auffüllen. Eine 

zusätzliche Refinanzierung wäre dabei nur noch in Höhe des Wertabschlags auf den noten-

bankenfähigen Kredit notwendig. Dies lässt sich auch mit deckungsstockfähigen
234

 Krediten, 

                                                           
229 Vgl. Liermann (2012), S. 137. 
230 Als Klumpenrisiko wird die Häufung von Ausfallrisiken in einem Portfolio, welches aus ähnlichen Anlagenformen be-

steht beschrieben, wodurch die Risikotragfähigkeit eines Kreditinstituts überschritten werden kann. 
231 Vgl. Haasis (ZfgK 2011), S. 21. 
232 Vgl. Eggers/Heising/Hortmann (2011), S. 28. 
233 Vgl. Niemann/Tornow (ZfgK 2012), S. 762. 
234 Deckungsstockfähigkeit ist die Fähigkeit eines Vermögensgegenstandes, als Anlage im Sicherungsvermögen (Deckungs-

stock) einer Versicherung zugelassen zu sein. 
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welche als Sicherheit für selbst emittierte Pfandbriefe verwendet werden, umsetzen.
235

 Als 

Alternative zum Erwerb von HQLA steht es der Gesamtbanksteuerung offen, den Nenner der 

Kennzahl durch die Reduktion von Geschäften, die einen hohen Liquiditätsabfluss verursa-

chen, zu reduzieren. 

Langfristig könnte die Gesamtbanksteuerung die Erhöhung des Anteils von volumenintensi-

ven Einlagen vermögender Kunden fokussieren, um die LCR weiter zu verbessern. Sinnvoll 

wäre hierbei, die Konditionen für verschiedene Kundengruppen zu differenzieren (z.B. Staf-

felverzinsung), um insbesondere hohe Einlagenvolumen zu akquirieren. Um die Ertragsziele 

nicht zu gefährden, sollten kontinuierliche Kosten-Nutzen-Analysen durch die Gesamtbank-

steuerung durchgeführt werden. Sobald die Restlaufzeit einer Einlage unter einem Monat (30 

Kalendertage) rutscht, wäre ein Mittelabfluss bei der LCR zu berücksichtigen. Die Einlagen 

sollten daher so strukturiert werden, dass sie eine möglichst lange Laufzeit aufweisen und mit 

einer Kündigungsfrist versehen sind.
236

 

Die LCR berücksichtigt bei den Nettoabflüssen auch die sog. Kreditfazilitäten. Für nicht in 

Anspruch genommene Kreditlinien, für die die Kreditinstitute i.d.R. keine Erträge erhalten, 

fallen mit Basel III mehr indirekte als auch direkte Kosten für die Bearbeitung, Überwachung, 

Eigenkapital- und Liquiditätsbindung an.
237

 Um dieser Kostensteigerung entgegen zu wirken, 

können mit Rücksprache der Kunden die ungenutzten Kreditlinien teilweise reduziert oder der 

nicht in Anspruch genommene Teil bepreist werden. 

6.3 Net Stable Funding Ratio 

6.3.1 Definition und Umsetzung 

Die Net Stable Funding Ratio wird definiert als Quotient aus dem Gesamtwert der Passiva, 

die aufsichtlich eine verfügbare stabile Refinanzierung gewährleisten und dem Gesamtwert 

der Aktiva, für die eine stabile Refinanzierung benötigt wird, unter der Zugrundelegung von 

Stressbedingungen. Im Unterschied zur LCR wird bei der NSFR auf ein bankeigenes Stress-

szenario abgestellt. Der Referenzzeitraum der strukturellen Liquiditätskennzahl beträgt ein 

Jahr und der Mindestwert 100 %.
238

 

                                                           
235 Vgl. Niemann/Tornow (ZfgK 2012), S. 763. 
236 Vgl. Niemann/Tornow (ZfgK 2012), S. 763. 
237 Vgl. Zimmermann (2014), S. 62. 
238 Vgl. BCBS (Hrsg.) (2014a), S. 2. 
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Abbildung 11: Berechnung Net Stable Funding Ratio 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Vom Grundsatz entspricht die NSFR der sog. „Goldenen Bankregel“, d.h. illiquide Aktiva, 

die langfristig gehalten werden müssen, sollten langfristig refinanziert werden.
239

 Kreditinsti-

tute werden im Rahmen der Fristentransformation
240

 u.a. einem sog. Prolongationsrisiko
241

 

ausgesetzt. Das Prolongationsrisiko kann durch einen Höchstbetrag an kurzfristigen Mitteln 

oder durch einen Mindestbetrag an langfristigen Mitteln begrenzt werden. Vor Basel III wur-

de dieses Risiko nicht reguliert. Zukünftig wird das Prolongationsrisiko durch die NSFR limi-

tiert, da sie die langfristigen Refinanzierungsquellen der Aktiva sicherstellen soll.
242

 Als Mus-

terbeispiel für eine überzogene Fristentransformation gilt die Hypo Real Estate, die ihre lang-

fristigen Immobilienkredite teilweise auf Wochen- oder Monatsbasis über den Geldmarkt 

refinanziert hatte und deren Geschäftsmodell anschließend versagte, als Lehman Brothers 

zusammenbrach.
243

 Ziel der NSFR ist es, die Refinanzierung von Kreditinstituten auf eine 

stabile längerfristige Basis zu stellen und eine übermäßige Abhängigkeit von kurzfristigen 

Finanzmitteln in Zeiten großer Marktliquidität zu reduzieren.
244

 

Die passiven verfügbaren stabilen Refinanzierungsmittel (Available Stable Funding, ASF) 

sind kategorisiert nach dem Grad ihrer Stabilität, welcher Ausdruck im sog. ASF-Faktor fin-

det. Analog zum auf die HQLA anzuwendenden Wertabschlagsfaktor, sind die Stressbedin-

gungen im ASF-Faktor enthalten. Durch die Anwendung des ASF-Faktors auf den Buchwert 

eines verfügbaren stabilen Refinanzierungsmittels ergibt sich der tatsächlich anrechenbare 

Wert des Passivums für die Berechnung der NSFR.
245

 Die Aktiva, für die stabile Refinanzie-

rungsmittel (Required Stable Funding, RSF) benötigt werden, sind nach dem Grad ihrer Li-

quidierbarkeit kategorisiert. Dieser Grad spiegelt sich im sog. RSF-Faktor wieder,
246

 welcher 

ebenfalls die Stressbedingungen berücksichtigt und nach Anwendung auf den Buchwert des 

                                                           
239 Vgl. Bösch (2009), S. 417. 
240 Im Rahmen der Fristentransformation werden durch Kreditinstitute Gelder verliehen, welche von den Laufzeiten und 

Zinsbindungsfristen der hereingenommenen Gelder abweichen. 
241 Das Prolongationsrisiko bei Emissionen ist das Äquivalent zum Abrufrisiko bei Einlagen. 
242 Vgl. Heidorn/Schmaltz/Schröter (ZfgK 2011), S. 397. 
243 Vgl. Zimpel (DB 2014), S. 70. 
244 Vgl. BCBS (Hrsg.) (2011), S. 11. 
245 Vgl. Liermann (2012), S. 121. 
246 Vgl. Liermann (2012), S. 122. 

Verfügbare stabile Refinanzierungsmittel

Erforderliche stabile Refinanzierungsmittel
NSFR = ≥ 100 %



43 
 

 

entsprechenden Aktivums den tatsächlich anzurechnenden Wert für die Berechnung der 

NSFR liefert.
247

 

Seit dem 1. Januar 2014 befindet sich die NSFR in einer Beobachtungsphase und muss quar-

talsweise an die BaFin berichtet werden.
248

 Die endgültigen Details zu den Regelungen zur 

NSFR sollen bis Ende 2016 auf Basis der Erfahrungen aus der Beobachtungsphase konkreti-

siert werden. Anschließend wird durch die EU-Kommission geklärt, ob die NSFR tatsächlich 

ab 1. Januar 2018 in der EU verbindlich eingeführt wird.
249

 

Im Zuge der Basel-III-Auswirkungsstudie zum 31. Dezember 2014 wurde für die Gruppe-1-

Institute eine durchschnittliche NSFR i.H.v. 93,1 % ermittelt. Um die Differenz zum Min-

destwert von 100 % auszugleichen, benötigt diese Institutsgruppe zusammen noch 

117,0 Mrd. Euro an stabilen Refinanzierungsmitteln. Die Gruppe-2-Institute erfüllen im Mit-

tel mit 106,6 % bereits den Mindestwert.
250

 

6.3.2 Einflüsse auf die Gesamtbanksteuerung 

Durch die NSFR werden die Kreditinstitute gezwungen, die aufsichtlichen Vorgaben im Hin-

blick auf die Refinanzierungsstruktur im ersten Jahr zu erfüllen. Kurzfristige Geldaufnahmen, 

d.h. Laufzeiten von unter einem Jahr, werden das Niveau der Strukturkennziffer nicht beein-

flussen und stellen somit keine Entlastungsmöglichkeiten dar. In der Konsequenz wirken 

kurzfristige Geldaufnahmen als ein zunehmender Kostenfaktor aber verlieren gleichzeitig in 

Bezug auf die NSFR an Relevanz.
251

 Aufgrund der positiven Auswirkung von längerfristigen 

Spareinlagen (über ein Jahr) auf die strukturelle Liquiditätsquote ist mit einer Verschärfung 

des Wettbewerbs um diese Kundengelder zu rechnen, was sich in einem höheren Zinsauf-

wand für die Kreditinstitute niederschlagen wird. Die Gesamtbanksteuerung muss diesen hö-

heren Zinsaufwand bei der Steuerung der Ertragsziele berücksichtigen und versuchen zu 

kompensieren. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich die Konditionen für Einla-

gen am Kapitalmarkt (institutionelle Investoren
252

) und Privatkundenmarkt (Privatkunden und 

KMU) angleichen werden.
253

 Aktuell wirkt sich jedoch die Niedrigzinspolitik der EZB auf 

Akquirierung von langfristigen Spareinlagen negativ aus. Insbesondere Privatkunden legen 

                                                           
247 Die detaillierte Zusammensetzung der Net Stable Funding Ratio ist unter Anhang 15 dargestellt. 
248 Vgl. Heidorn/Schmaltz/Schröter (ZfgK 2011), S. 397. 
249 Vgl. Hagen/Götzl/Aberger (ZfgG 2014), S. 236. 
250 Vgl. Deutsche Bundesbank (Hrsg.) (2015b), S. 11 - 12. 
251 Vgl. Liermann (2012), S. 137. 
252 Als institutionelle Anleger werden alle juristischen Personen bezeichnet, welche am Kapitalmarkt agieren. Hierzu zählen 

bspw. Kreditinstitute, Investmentgesellschaften, Versicherungen und Investmentfonds, sowie Institutionen und Organe der 

öffentlichen Hand (z. B. Bund oder Länder). 
253 Vgl. Heidorn/Schmaltz/Schröter (ZfgK 2011), S. 401. 
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ihr Geld lieber kurzfristig an, um bei einem möglichen Zinsanstieg schnell umschichten zu 

können.
254

 Solange die Inflation nicht steigt und sich die Konjunkturaussichten im Euroraum 

nicht bessern, kann die Gesamtbanksteuerung nicht von einer Erhöhung des aktuellen Leitzin-

ses i.H.v. 0,05 % ausgehen.
255

 Erschwerend kommt hinzu, dass die Versicherungen – traditio-

nell sehr wichtige Finanzierungsquellen der Kreditinstitute – aufgrund ihrer eigenen neuen 

Aufsichtsregeln (Solvency II), voraussichtlich ab 1. Januar 2017, weniger Kapital bei den 

Kreditinstituten anlegen können und sich tendenziell als Investor zurück ziehen.
256

 Weiterhin 

muss die Gesamtbanksteuerung beim Liquiditätsmanagement berücksichtigen, dass die hoch-

liquiden Aktiva bei der Berechnung der LCR eine zentrale Rolle einnehmen. Diese HQLA 

gehen jedoch gleichzeitig mit einer niedrigeren Gewichtung auch in den Finanzierungsbedarf 

ein, welcher für Berechnung der NSFR ermittelt werden muss.
257

 

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die NSFR Druck auf die Zinsmargen ausübt und die 

Fristentransformation beschränkt.
258

 Die Gesamtbanksteuerung muss als Reaktion Impulse 

zur Anpassung der Geschäftspolitik setzen. Insbesondere Kreditinstitute, die nicht auf besi-

cherte Emissionen zurückgreifen können, werden entweder die Kreditvergabe einschränken, 

Voraussetzungen für gedeckte Refinanzierungen schaffen oder andere Alternativen finden 

müssen.
259

 

6.3.3 Steuerungsmöglichkeiten 

Um die NSFR zu erhöhen, kann die Gesamtbanksteuerung beim Liquiditätsmanagement in-

nerhalb der handelbaren Aktivpositionen verstärkt liquidere Wertpapiere halten, was zugleich 

eine Verbesserung der LCR bewirkt und zusätzlich besicherte Anleihen in den Bestand auf-

nehmen. Auch die Fokussierung der Ausgabe von Krediten an bonitätsstarke Kreditnehmer 

bewirkt eine Verbesserung der Kennziffer. Durch eine Anpassung der Passivpositionen kann 

die NSFR ebenfalls beeinflusst werden. So ließen sich beispielsweise die Laufzeiten der Ver-

bindlichkeiten verlängern, d.h. von unter ein Jahr auf über ein Jahr, was sich jedoch auf das 

rentable Geschäft mit Dispositionskrediten negativ auswirken könnte. Weiterhin besteht die 

Möglichkeit, bei den unterjährigen Verbindlichkeiten kurzfristige Emissionen bzw. institutio-

nelle Termineinlagen durch längerfristige Einlagen von Privatkunden bzw. KMU zu erset-

                                                           
254 Vgl. Müller (GI 2014), S. 55. 
255 Vgl. Handelsblatt (Hrsg.): Politik, URL:  http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/ezb-und-die-lockere-geldpolitik-

draghi-erinnert-sich-an-die-bazooka/12485108-all.html vom 12.11.2015. 
256 Vgl. Hofmann/Schmolz (2014), S. 38. 
257 Vgl. Wilch/Maes (2012), S. 184. 
258 Vgl. Müller-Merbach (BP 2011), S. 396. 
259 Vgl. Heidorn/Schmaltz/Schröter (ZfgK 2011), S. 402. 
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zen.
260

 Die Attraktivität der momentan niedrigverzinsten Spareinlagen ließe sich erhöhen, 

indem die Gesamtbanksteuerung das Produktportfolio durch sog. Kombiprodukte, bestehend 

aus langfristigen Spareinlagen und renditestarken Investmentfonds, ergänzt. Um die Proble-

matik der Refinanzierung von Krediten zu umgehen, könnten Kreditinstitute verstärkt Kredite 

vermitteln, anstatt diese selbst zu vergeben, und dadurch Provisionserträge generieren.
261

 Für 

die Gesamtbanksteuerung erfährt das Provisionsgeschäft durch Basel III eine deutliche Auf-

wertung. 

Grundsätzlich sollte die Gesamtbanksteuerung für eine effiziente Liquiditätssteuerung eine 

auf den vertraglichen Laufzeiten basierende Liquiditätsablaufbilanz in ihren Prozessen instal-

lieren.
262

 

7 Anforderungen durch die Höchstverschuldungsquote an die Gesamt-

banksteuerung 

7.1 Einführung 

Im Rahmen von Basel II wurden die Kreditinstitute erstmalig verpflichtet, eine individuelle 

Risikogewichtung bei der Ermittlung der notwendigen Eigenkapitalunterlegung heranzuzie-

hen. Dadurch entwickelte sich die Gesamtkennziffer der Solvabilität zu einer sehr viel risiko-

sensitivieren Kennzahl. Ungeachtet dessen hatten sich im Vorlauf der internationalen Finanz-

krise im Bankensektor sehr hohe bilanzielle und außerbilanzielle Verschuldungen aufgebaut. 

Dies wurde u.a. auf den sog. Leverage-Effekt zurückgeführt.
263

 Als Leverage-Effekt wird die 

Hebelwirkung der Fremdkapitalkosten auf die Eigenkapitalverzinsung verstanden, d.h. dass 

die erwartete Eigenkapitalrendite linear zum Verschuldungsgrad ansteigt, wenn der Fremdka-

pitalzinssatz unterhalb der erwarteten Gesamtkapitalrentabilität liegt. Wenn das Eigenkapital 

durch Fremdkapital ersetzt wird, kann dies zu einer steigenden Eigenkapitalrendite führen.
264

 

Bemerkenswert war, dass viele Kreditinstitute bereits einen exzessiven Verschuldungsgrad 

erreicht hatten, aber immer noch sehr gute Eigenkapitalquoten ausweisen konnten. Als sich 

die Finanzkrise im weiteren Verlauf ausweitete, waren die Kreditinstitute unter dem Druck 

der Märkte gezwungen, innerhalb kürzester Zeit in sehr großen Umfang Vermögensgegen-

stände in ihren Bilanzen zu veräußern („Deleveraging“). Dies führte dazu, dass sich die in 

Folge der Krise bereits bestehende Abwärtsspirale bei der Preisentwicklung von Vermögens-

                                                           
260 Vgl. Heidorn/Schmaltz/Schröter (ZfgK 2011), S. 399 - 400. 
261 Vgl. Müller (GI 2014), S. 55. 
262 Vgl. Lessenich (2014), S. 79. 
263 Vgl. Maier (2012), S. 160. 
264 Vgl. Waschbuch/Krämer/Rolle (2011), S. 147. 
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gegenständen nochmals verstärkte. Die dadurch verursachten Verluste schmälerten die Eigen-

kapitalbasis der Kreditinstitute zusätzlich.
265

 Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen von 

Basel III eine nicht risikobasierte Höchstverschuldungsquote, die sog. Leverage Ratio, einge-

führt, um den Verschuldungsaufbau im Bankensystem zu begrenzen und Kreditinstitute daran 

zu hindern, dass sie alleine aufgrund ihrer Bilanzsummengröße zu einer potenziellen Gefahr 

für die Finanzmarktstabilität werden.
266

 Dadurch soll ein entscheidender Beitrag zur Eingren-

zung der „too big to fail“-Problematik
267

 geleistet werden. 

7.2 Definition und Umsetzung 

Zur Berechnung der Leverage Ratio wird das Kernkapital (Kapitalmessgröße) ins Verhältnis 

zu den nicht risikogewichteten Aktiva und den außerbilanziellen Positionen (Engagement-

messgröße) gesetzt. Die Leverage Ratio muss mindestens 3 % betragen.
268

 

Abbildung 12: Berechnung Leverage Ratio 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Die Gesamtbanksteuerung muss die Berechnung der Leverage Ratio nach 

Art. 429 Abs. 2, 2. Unterabsatz CRR quartalsweise als einfaches arithmetisches Mittel der 

monatlichen Verschuldungsquoten über jeweils ein Quartal durchführen. Damit wird verhin-

dert, dass Banksteuerung das Ergebnis durch gezielt abgeschlossene Geschäfte, sog. intra 

quarter ballooning zu bestimmten Stichtagen „schönen“.
269

 Die Mindestquote von 3 % kann 

so interpretiert werden, dass die Bilanzaktiva und außerbilanziellen Positionen der Kreditin-

stitute maximal das 33-fache des vorhandenen Kernkapitals betragen dürfen. Das heißt ver-

einfacht formuliert für 3 Euro Eigenkapital dürfen maximal 97 Euro Fremdkapital an den 

Geld- und Kapitalmärkten aufgenommen werden.
270

 

Im Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis 1. Januar 2017 befindet sich die Leverage Ratio in einer 

sog. aufsichtsrechtlichen Prüfphase. Die während der Beobachtungsphase gesammelten Er-

kenntnisse wird der Baseler Ausschuss berücksichtigen und in die endgültige Definition und 

                                                           
265 Vgl. BCBS (Hrsg.) (2011), S. 68. 
266 Vgl. Rosé (2014), S. 382. 
267 Unter „too big to fail“ (deutsch: „Zu groß, um zu scheitern“) werden Kreditinstitute bezeichnet, die eine so entscheidende 

(volks-)wirtschaftliche Rolle spielen, dass eine drohende Insolvenz notfalls mit öffentlichen Mitteln (sog. Bail-outs) ab-

gewendet wird. 
268 Vgl. BCBS (Hrsg.) (2014), S. 2. 
269 Vgl. Hermann/Gabriel (2012), S. 163. 
270 Vgl. Rosé (2014), S. 384. 

Kernkapital

Bilanzaktiva + außerbilanzielle Positionen
Leverage Ratio = ≥ 3 %
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Festlegung der Anforderungen an die Leverage Ratio einfließen lassen. Bis zur finalen Um-

setzung der Höchstverschuldungsquote wird sie vorläufig in Säule zwei verankert und ab 

1. Januar 2018 als für alle Kreditinstitute verbindlich einzuhaltende Anforderung ggf. in Säule 

eins übertragen.
271

 Nach Art. 521 Abs. 2 lit. a CRR besteht die Offenlegungspflicht für Kre-

ditinstitute seit Anfang 2015. 

Die vom Baseler Ausschuss durchgeführte Basel-III-Auswirkungsstudie zum Stichtag 

31. Dezember 2014 lässt im Vergleich zur Vorgängerstudie (Stichtag: 30. Juni 2014) leichte 

Veränderungen bei der Leverage Ratio von deutschen Kreditinstituten erkennen. Die durch-

schnittliche Leverage Ratio beträgt im Mittel für die Gruppe-1-Institute 3,5 % (Juni 2014: 

3,1 %) und für die Guppe-2-Institute 4,4 % (Juni 2014: 5,0 %). Die Verbesserung bei den 

Gruppe-1-Instituten ist hierbei auf eine Stärkung der Kernkapitalbasis und auf einen Rück-

gang der Engagementmessgröße zurückzuführen.
272

 

7.3 Einflüsse auf die Gesamtbanksteuerung und Steuerungsmöglichkeiten 

Die Leverage Ratio begrenzt das Geschäftsvolumen also unabhängig von jeder Risikobetrach-

tung. Die Gesamtbanksteuerung könnte darauf unterschiedlich reagieren. Zur Beeinflussung 

der Kapitalmess- und/oder Engagementmessgröße ist es vorstellbar, dass die Gesamtbank-

steuerung entweder das Eigenkapital des Kreditinstituts erhöht oder die Bilanzsumme ver-

kürzt bzw. die außerbilanziellen Geschäfte reduziert.
273

 

Um neue Eigenkapitalgeber akquirieren zu können, müssen Kreditinstitute über eine attrakti-

ve Eigenkapitalrendite verfügen. Wenn Kreditinstitute ihr Eigenkapital erhöhen, sinkt gleich-

zeitig die Eigenkapitalrendite insgesamt.
274

 Um dies zu kompensieren, müsste die Gesamt-

banksteuerung entweder das Geschäftsmodell anpassen, was jedoch mit neuen Kosten ver-

bunden ist und erst langfristig wirkt, oder sie müsste mehr Risiken eingehen, damit die Rendi-

te ein konkurrenzfähiges Niveau erreicht. Das grundsätzliche Ziel der Leverage Ratio besteht 

darin, die Risiken der Kreditinstitute generell zu begrenzen. Im Zusammenhang mit der Ak-

quisition neuen Eigenkapitals, ist im Hinblick einer angemessenen Eigenkapitalrentabilität die 

Zunahme von Risiken zu befürchten. Die Kreditinstitute könnten ihren Fokus verstärkt auf 

risikoreichere, mit höheren Margen verbundene Geschäfte richten und risikoärmere Geschäf-

te, aufgrund der niedrigen Margen reduzieren. Da die Leverage Ratio nach bisherigem Stand 

                                                           
271 Vgl. BCBS (Hrsg.) (2014), S. 1. 
272 Vgl. Deutsche Bundesbank (Hrsg.) (2015b), S. 3. 
273 Vgl. Hermann/Gabriel (2012), S. 168. 
274 Vgl. Wurm/Ettmann/Karl (2008), S. 428. 
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nicht zwischen risikoarmen und risikoreichen Geschäften differenziert, können durch die neue 

Höchstverschuldungsquote auch Fehlanreize in den Kreditinstituten gesetzt werden.
275

 Diesen 

Sachverhalt muss die Gesamtbanksteuerung im Rahmen des Risikomanagements ausreichend 

berücksichtigen. Es besteht die Gefahr, dass die risikosensitiven Regeln von Basel II in Kon-

kurrenz zur Leverage Ratio aus Basel III stehen. In der Konsequenz würde damit auch die 

erhoffte Wirkung auf eine verbesserte Stabilität des Finanzsystems verfehlt werden.
276

 Die 

kontraproduktive Wirkung der Leverage Ratio wird im Zusammenspiel mit den risikobasier-

ten Kapitalanforderungen deutlich: Ein Kreditinstitut, das aufgrund seines Geschäftsmodells 

hohe Risiken in der Bilanz stehen hat, wird bereits durch die RWA und die risikobasierten 

Kapitalanforderungen in seiner Geschäftstätigkeit eingeschränkt. Durch die Leverage Ratio 

unterliegt das Kreditinstitut jedoch keiner zusätzlichen Restriktion. Für Kreditinstitute, die 

dagegen ein eher risikoaverses Geschäftsmodell besitzen, wird die Leverage Ratio zur bin-

denden und ggf. wachstumsbegrenzenden Restriktion, bei gleichzeitig guten risikobasierten 

Kapitalquoten. Das Eigenkapital wird über zwei komplementäre Basel-Instrumente limi-

tiert.
277

 Für die Gesamtbanksteuerung tritt an dieser Stelle wieder die Optimierung der Kapi-

talnutzung verstärkt in den Vordergrund. 

Als Alternative zur Eigenkapitalerhöhung besteht die Möglichkeit, die bereits angesprochenen 

Contingent Convertible Bonds, welche bei der Kalkulation bei der Leverage Ratio anrechen-

bar sind, auszugeben
278

 oder die Bilanzsumme des Kreditinstitutes entsprechend zu verkür-

zen. Die Gesamtbanksteuerung kann die Bilanzsummenverkürzung bspw. durch eine Ver-

knappung des Kreditangebotes initiieren. Parallel zur Eigenkapitalerhöhung besteht hier je-

doch ebenfalls die Gefahr, dass durch die entsprechenden Geschäftsfelder zukünftig verstärkt 

Kredite an tendenziell schlechtere Kreditnehmer vergeben werden, um durch die damit ein-

hergehenden höheren Zinsmargen die intern vorgegebenen Ertragsziele zu erreichen. Die 

Verkürzung der Bilanzsumme könnte damit zum Abbau von Geschäften mit zwar risikoar-

men, aber dafür sehr volumenintensiven Krediten führen. Möglicherweise wird dadurch die 

Kreditversorgung der Realwirtschaft langfristig negativ beeinflusst und neben den bspw. spe-

zialisierten Hypothekenbanken werden auch die Geschäftsmodelle von klassischen Univer-

salbanken tangiert.
279

 Die Reduzierung von z.B. Großkrediten
280

 kann sich aber auch risiko-

entlastend auf das Kontrahentenrisiko und somit positiv auswirken. Deutlich wird, dass die 

                                                           
275 Vgl. Rosé (2014), S. 391. 
276 Vgl. Hermann/Gabriel (2012), S. 175. 
277 Vgl. Müller-Merbach (2011), S. 395. 
278 Vgl. Podobnik (ZfgK 2015), S. 596. 
279 Vgl. Eggers/Heising/Hortmann (2011), S. 36. 
280 Ein Großkredit ist ein Kredit, den ein Kreditinstitut an einen Kreditnehmer ausreicht, dessen Höhe die 10 % der anrechen-

baren Eigenmittel des Institutes erreicht oder überschreitet. 
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Kreditportfoliosteuerung im Rahmen der Gesamtbanksteuerung unter Basel III an Bedeutung 

gewinnt. 

Zusätzlich muss die Gesamtbanksteuerung bei der Einhaltung der Basel-III-Regelungen mög-

liche Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Anforderungen berücksichtigen. So 

verlangt bspw. die Liquidity Coverage Ratio risikoarme und hochliquide Aktiva. Nach der 

Leverage Ratio, sind diese bzw. generell Aktiva entsprechend zu reduzieren, wenn das Kredit-

institut den definierten Verschuldungsgrad von 3 % überschritten hat. Es ist daher zu berück-

sichtigen, dass für die Erfüllung der LCR zusätzliche Aktiva vorzuhalten sind, deren Refinan-

zierung die Leverage Ratio wiederum negativ beeinflussen. Auch hier besteht die Möglich-

keit, dass die Gesamtbanksteuerung den Kreditvergabespielraum entsprechend einschränkt.
281

 

Da die endgültige Definition der Leverage Ratio bis Ende 2017 noch nicht abgeschlossen ist, 

besteht weiter die Möglichkeit, dass die HQLA der LCR bei der Berechnung der Leverage 

Ratio zukünftig nicht berücksichtigt werden müssen.
282

 

Ist der Engpassfaktor eines Kreditinstitutes die Höchstverschuldungsquote und nicht das Ei-

genkapital für die risikogewichteten Aktiva, ist es für die Gesamtbanksteuerung zwingend 

notwendig, das Geschäftsmodell auf das Risikoprofil und das Rentabilitätspotenzial zu unter-

suchen.
283

 Anschließend sollten sinnvolle Maßnahmen zur Gegensteuerung abgeleitet werden. 

Hierbei erscheint es als sinnvoll, die beeinflussenden Faktoren der Kapitalmessgröße und der 

Engagementmessgröße in den relevanten Geschäftsplanungsprozessen zu berücksichtigen, um 

eine langfristige Erfüllung der Leverage Ratio sicherzustellen.
284

 

8 Fazit und Ausblick 

Unter Basel III müssen die Kreditinstitute ihre Risiko-, Ertrags- und Liquiditätssteuerung in-

nerhalb der Gesamtbanksteuerung stärker miteinander verzahnen. Die Einhaltung der Solvabi-

litätskennziffern, der Liquiditätskennziffern sowie der Leverage Ratio sind simultan zu über-

wachen und in den Geschäftsplanungsprozessen zu berücksichtigen. Insbesondere ist eine 

bessere Abstimmung zwischen der Risiko- und Ertragssicht notwendig, um die Profitabilität 

der Geschäftsmodelle zukünftig zu gewährleisten. Insgesamt rückt das Risikomanagement mit 

der Risikoüberwachung und -steuerung innerhalb der Gesamtbanksteuerung noch mehr in den 

Vordergrund. In der Kapitalplanung verursachen die verschärften Eigenkapitalanforderungen 

                                                           
281 Vgl. Hermann/Gabriel (2012), S. 173. 
282 Vgl. Rosé (2014), S. 393. 
283 Vgl. Herrmann/Gabriel (2012), S. 176. 
284 Vgl. Herrmann/Gabriel (2012), S. 176. 
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die stärksten Konsequenzen für die Gesamtbanksteuerung. Als nachteilig wirken sich dabei 

die nur noch sehr eingeschränkten Möglichkeiten zur Anrechenbarkeit von stillen Einlagen 

und stillen Reserven als Eigenmittel aus, welche bisher wichtige Elemente der Eigenkapital-

basis waren.  

Die neuen regulatorischen Maßnahmen und die damit einhergehenden Kostensteigerungen für 

die Kreditinstitute schieben einige Bankprodukte aus der Rentabilitätszone und zwingen die 

Gesamtbanksteuerung zu einer Fokussierung auf wenige starke Geschäftsfelder. Die Gesamt-

banksteuerung erhält mit Basel III somit neue Impulse zur Konzentration auf ein nachhaltiges 

Geschäftsmodell. Mit der Leverage Ratio werden jedoch nicht nur riskante sondern auch kon-

servative Geschäftsmodelle in Frage gestellt. Zusätzlich gewinnt die Liquiditätssteuerung 

durch die eingeführte LCR und NSFR für die Gesamtbanksteuerung an Bedeutung. Um eine 

effiziente Liquiditätsversorgung sicherzustellen ist eine stärkere Zusammenarbeit zwischen 

dem Treasury
285

 und dem Rechnungswesen notwendig. Mit der LCR lassen sich weniger Ri-

siken auf der Aktivseite der Bankbilanz verbergen als unter Basel II. Gleichzeitig steigt, durch 

die NSFR, der Bedarf an stabilen Refinanzierungsquellen für die Gesamtbanksteuerung. 

Generell zeichnet sich durch Basel III die Notwendigkeit einer verstärkten zentralen Steue-

rung der verschiedenen Ressourcen ab. Nur durch eine Zentralisierung der Risiko- und Er-

tragssteuerung sowie Liquiditätssteuerung in der Gesamtbanksteuerung können unter Berück-

sichtigung der Geschäftsziele die neuen regulatorischen Anforderungen erfüllt werden. 

Die grundsätzliche Idee von Basel III, weitere relevante Risiken zu quantifizieren und mit 

ausreichend Eigenkapital zu unterlegen, ist im Hinblick auf die Finanzkrise nachzuvollziehen. 

Es besteht jedoch die Gefahr, dass die neuen Regelungen durch ihre Anzahl, Art und Kom-

plexität für die Gesamtbanksteuerung schwer zu überschauen sind und aufgrund dessen ein 

rein regulatorisches Risiko an sich bilden. Zudem können die Kennzahlen aufgrund ihrer ver-

schiedenen Zielsetzungen im Extremfall zu Zielkonflikten führen und in der Gesamtbanksteu-

erung gegenläufige Steuerungsimpulse erzeugen. Die Erhöhung der quantitativen und qualita-

tiven Eigenkapitalanforderungen sowie der durch die LCR und NSFR zunehmende Bedarf an 

Liquidität, werden den Wettbewerb unter den Kreditinstituten verschärfen. Die Gesamtbank-

steuerung muss die risikoreicheren, doch zugleich renditestarken Geschäfte mit mehr Eigen-

kapital unterlegen, was wiederum dazu führt, dass verstärkt in Aktiva mit geringerem Risiko 

investiert wird. Dadurch wird die Generierung von Gewinnen schwerer. Kritisch betrachtet 

werden können zudem die fehlende Differenzierung hinsichtlich der unterschiedlichen Ban-

                                                           
285 Das Treasury (von englisch „treasure“, deutsch: Schatz) ist u.a. für die Liquiditäts- und Finanzplanung zuständig. 
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kentypen sowie die Nichtberücksichtigung nationaler Besonderheiten und die ungenügende 

weltweite Harmonisierung. Da Basel III in den USA nur für international tätige Großbanken 

gilt und in der EU alle Kreditinstitute das komplexe Regelwerk berücksichtigen müssen, 

könnten für europäische Kreditinstitute Wettbewerbsnachteile entstehen. In der Summe wird 

das Erreichen der Geschäftsziele den Kreditinstituten zunehmend erschwert und die Konsoli-

dierungsbestrebungen im Bankensektor gefördert. 

Noch bevor das dritte Baseler Regelwerk vollständig umgesetzt ist, hat der Baseler Ausschuss 

schon eine Reihe neuer Empfehlungen und Diskussionspapiere veröffentlicht. Im Mittelpunkt 

stehen hierbei die Neukalibrierung der Ermittlung der RWA und die Überarbeitung des Kre-

ditrisiko-Standardansatzes. Zudem wird eine Erhöhung der Leverage Ratio und der Eigenmit-

tel diskutiert.
286

 Der Baseler Ausschuss scheint bestrebt, die Gewichtungen zwischen den drei 

Säulen besser auszutarieren und Basel IV so zu gestalten, dass auch die Situation kleinerer 

Kreditinstitute angemessen berücksichtigt wird. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Nebenbedingungen zum Betreiben von Bankge-

schäften immer komplexer werden und die Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung pa-

rallel dazu deutlich steigen.  

                                                           
286 Vgl. Kasprowicz/Ott/Quinten (ZfgK 2014), S. 646 - 647. 
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Anhang  

Anhang 1: Das deutsche Bankensystem 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Grill, H./Perczynski, H.: Wirtschaftslehre des Kreditwesens, Stuttgart 2007, S. 

44 

 

Anhang 2: Bedeutende Kreditinstitute in Deutschland unter Aufsicht der EZB 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Deutsche Bundesbank (Hrsg.): Monatsbericht Oktober 2014, Frankfurt am 

Main 2014a, S. 49 

 

  

Zentralbank

▪ Deutsche Bundesbank Universalbanken Spezialbanken

▪ Kreditbanken ▪ Realkreditinstitute 

▪ Sparkassen ▪ Investmentbanken

▪ Kreditgenossen- ▪ Kreditinstitute mit

   schaftsbanken    Sonderaufgaben

▪ Transaktionsbanken

▪ Bausparkassen

▪ Kapitalanlage-

   gesellschaften

▪ Bürgschaftsbanken

Geschäftsbanken

Bankensystem 

Nr. Kreditinstitut Nr. Kreditinstitut

1 Aareal Bank AG 12 Landesbank Berlin Holding AG

2 Bayerische Landesbank 13 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

3 Commerzbank AG

4 DekaBank Deutsche Girozentrale

5 Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 15 Landwirtschaftliche Rentenbank

6 Deutsche Bank AG 16 Münchener Hypothekenbank eG

7 DZ BANK AG 17 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale

8 HASPA Finanzholding 18 NRW.Bank

9 HSH Nordbank AG 19 SEB AG

10 Hypo Real Estate Holding AG 20 Volkswagen Financial Services AG

11 Landesbank Baden-Württemberg 21 WGZ BANK AG

Landeskreditbank Baden-Württemberg-

Förderbank
14
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Anhang 3: Integrierte Gesamtbanksteuerung 

 

Quelle: Stegmann, C.: Aufsichtsrecht und internationale Rechnungslegung, in: Klauck, K./Stegmann, C. (Hrsg.): Basel III - 

Vom regulatorischen Rahmen zu einer risikoadäquaten Gesamtbanksteuerung, Stuttgart 2012, S. 4 
 

Anhang 4: Schuldnerkategorien 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von: Sarialtin, M.: Eine Analyse zu den Auswirkungen von Basel III und Sol-

vency II, Wiesbaden 2015, S. 4 - 5 

 

  

Risikogewicht 0% 20% 50% 100%

Schuldner- ▪ OECD-Länder        ▪ OECD-Bank ▪ Hypotheken- ▪ Alle anderen  

kategorie ▪ Bargeld ▪ Öffentliche    besicherte    Forderungen v. 

   Institutionen    Wertpapiere    Unternehmen &

   Privatkunden
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Anhang 5: Rating nach dem Kreditrisiko-Standardansatz 

 

Quelle: Deutsche Bundesbank (Hrsg.): Monatsbericht April 2001, Frankfurt am Main 2001, S. 20 

 

Anhang 6: Zusammensetzung Eigenmittel nach Basel II 

 

Quelle: Paul, S./Stein, S.: Finanzkommunikation, Basel III und die Unternehmensfinanzierung, Köln 2013, S. 43 
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Anhang 7: Stufenweise Einführung von Basel III (Stand: Oktober 2014) 

 

Quelle: Hofmann, J./Schmolz, S.: Controlling und Basel III in der Unternehmenspraxis, Wiesbaden 2014, S. 26 
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Anhang 8: Eigenkapitalhöhen und Kapitalpuffer unter Basel II und Basel III 

 

Quelle: Hofmann, J./Schmolz, S.: Controlling und Basel III in der Unternehmenspraxis, Wiesbaden 2014, S. 7 
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Anhang 9: Anforderungskriterien für Bestandteile des harten Kernkapitals 

 

Quelle: Gruber, W.: Überblick über die neuen Anforderungen nach Basel III/CRD IV/CRR, in: Becker, A./Gruber, 

W./Wohlert, D. (Hrsg.): Handbuch MaRisk und Basel III - Neue Anforderungen an das Risikomanagement in der 

Bankpraxis, 2. Auflage, Frankfurt am Main 2012, S. 12 

 

Anhang 10: Anforderungskriterien für Bestandteile des zusätzlichen Kernkapitals 

 

Quelle: Gruber, W.: Überblick über die neuen Anforderungen nach Basel III/CRD IV/CRR, in: Becker, A./Gruber, 

W./Wohlert, D. (Hrsg.): Handbuch MaRisk und Basel III - Neue Anforderungen an das Risikomanagement in der 

Bankpraxis, 2. Auflage, Frankfurt am Main 2012, S. 14 
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Anhang 11: Anforderungskriterien für Bestandteile des Ergänzungskapitals 

 

Quelle: Maier, S.: Regulatorische Eigenmittel nach Basel III, Stuttgart 2012, S. 63 

 

Anhang 12: Gewinn bzw. Verlust der Kreditinstitute in Deutschland 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Statista GmbH (Hrsg.): Bankenbranche im Überblick - Statista Dossier, Ham-

burg 2015a, S. 19 
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Anhang 13: Grundzusammenhang Risikotragfähigkeit 

 

Quelle: Bartetzky, P.: Praxis der Gesamtbanksteuerung, Stuttgart 2012, S. 5 

 

Anhang 14: Zusammensetzung der Liquidity Coverage Ratio (Stand August 2012) 

 
Quelle: Liermann, V.: Liquiditätsrisikomanagement - LCR, NSFR und darüber hinaus, Stuttgart 2012, S. 119 
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Anhang 15: Zusammensetzung der Net Stable Funding Ratio (Stand August 2012) 

 

Quelle: Liermann, V.: Liquiditätsrisikomanagement - LCR, NSFR und darüber hinaus, Stuttgart 2012, S. 121 
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